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Migranten gehören demnach zwar zur Wohnbevölkerung der Bun-

desrepublik Deutschland, nicht aber zum deutschen Volk. 

Trotzdem können bereits 503.000 Migranten aus den Staaten der

EU zukünftig an den Kommunalwahlen in NRW teilnehmen. Doch 75

Prozent aller in NRW lebenden Migranten kommen aus Ländern, die

nicht der EU angehören. Das heißt: Der überwiegenden Mehrheit blei-

ben auch weiterhin wichtige Möglichkeiten der Artikulation ihrer Be-

lange durch selbstgewählte politische Vertreter verwehrt. 

Dabei wäre das aktive und passive kommunale Wahlrecht ein ele-

mentarer Baustein zur Integration auch derjenigen Migranten, die die

deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerben können, möchten oder

noch nicht erworben haben. Aber auch diese sollen nach dem Willen

der Landesregierung auf kommunalpolitischer Ebene ihre Interessen

vertreten und bei der Entscheidungsfindung mitwirken können. 

Die Suche nach Möglichkeiten und Wegen einer kommunalpoliti-

schen Mitwirkung von Migranten geht bis in die 70er Jahre zurück.

Bereits hier wurde deutlich, daß viele ausländische Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer für immer – oder zumindest auf unbestimmte Zeit –

gemeinsam mit ihren Familien in Deutschland leben wollten.

Seitdem wurden verschiedene kommunale Beteiligungsmodelle

erprobt:

Ausländerparlamente wurden vereinzelt in den 70er Jahren (z.B.

in Troisdorf) eingerichtet. Diese ausschließlich aus gewählten ausländi-

schen Mitgliedern zusammengesetzten Gremien scheiterten jedoch

unter anderem an einer nicht ausreichend sichergestellten Einflußnah-

me und Anbindung an die Kommunalgremien.

Ratsausschüsse für Ausländerfragen gab es in verschiedenen Städ-

ten in NRW. Als Unterorgane der Gemeindevertretungen bereiteten

sie politische Entscheidungen vor, die Migranten in der Kommune be-

trafen. 
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Ab 1984 konnten dann auch Nichtdeutsche an diesen Ausschüs-

sen als sog. „sachkundige Einwohner“ teilnehmen.

Arbeits- und Koordinierungskreise gehörten zu den ersten und am

weitesten verbreiteten Gremien in NRW. Migrantenvereine, deutsche

Behörden, Sozialpartner und in der Migrationsarbeit tätige Wohl-

fahrtsverbände delegierten in der Regel sachverständige Vertreterin-

nen und Vertreter hierher. Zu den wichtigsten Aufgaben dieser Ar-

beitskreise gehörten neben einem allgemeinen Informationsaustausch

vor allem die Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen im

Bereich der Arbeit mit Migranten bzw. der Arbeit mit Migranten und

Deutschen.

Ausländerbeiräte gibt es bereits seit Jahren in vielen Städten und

Gemeinden in NRW. In vielen Fällen gingen sie aus Arbeits- und Koor-

dinierungskreisen hervor. Sie bestanden in der Regel aus stimmbe-

rechtigten und beratenden Mitgliedern. In vielen Fällen wurden die

stimmberechtigten Migranten von der ausländischen Bevölkerung per

Urwahl gewählt, die deutschen Mitglieder hingegen vom Stadtrat be-

nannt. 

Eine landeseinheitliche Regelung der politischen Mitwirkung von

Nichtdeutschen in der Kommune gab es bis 1994 in Nordrhein-West-

falen nicht. 

Städten und Gemeinden war es freigestellt, ob sie derartige Gre-

mien einrichten wollten oder nicht. Deshalb wurde schon 1980 in den

Leitlinien der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Ausländerpo-

litik die Auffassung vertreten, daß

„Vertreter der ausländischen Wohnbevölkerung auf allen Ebenen

(Kommunen, Regierungsbezirke, Land) bei der Bewältigung ihrer Pro-

bleme mitwirken sollten“ 

und dies durch die Einrichtung von Ausländerbeiräten verwirklicht

werden könnte. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird
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dort von der Landesregierung sogar förmlich „beauftragt, die Konsti-

tuierung der entsprechenden Gremien zu veranlassen“. 

Mit dieser Entscheidung hat der Gesetzgeber aber nur etwas

nachvollzogen, was sich bereits seit über 25 Jahren zu einer Realität in

zahlreichen Kommunen in Nordrhein-Westfalen entwickelt hatte.

Denn gerade auf der kommunalpolitischen Ebene wurde recht früh er-

kannt, daß ein nicht existierender integrationspolitischer Ansatz zu

Folgeproblemen in der Gesellschaft führen mußte. Durch die Grün-

dung von örtlichen Ausländerbeiräten versuchten wenigstens die

Kommunen, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten diese Folge-

probleme zu mildern oder gar zu verhindern.

Trotzdem bleibt die politische Partizipationsmöglichkeit der Mi-

granten in der Kommunalpolitik bis heute sehr gering. Zwar können

sie durch die Schaffung der Ausländerbeiräte in den kommunalpoliti-

schen Gremien beratend und konsultativ teilnehmen, doch fehlt letzt-

endlich den „Nicht – EU Migranten“ das aktive und passive Wahl-

recht, um als gleichberechtigte Bürger auf der lokalen Ebene aktiv zu

werden. Zwar sind Ausländerbeiräte in dem System angesiedelt, in

dem politische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden,

doch haben sie nur beratende Funktion und somit keinerlei formelle

Rechte auf Einflußnahme auf die letztendliche Entscheidungsfindung.

Daher bewertet auch die Landesregierung die Existenz der Ausländer-

beiräte nicht als einen Ersatz für das fehlende Kommunalwahlrecht für

Migranten, sondern als eine vorweggenommene Ergänzung dieses

Wahlrechts. 

Demnach hätten die Ausländerbeiräte solange Bestand, bis die

Migranten in allen gesellschaftlichen Ebenen der Mehrheitsgesell-

schaft die gleichen Rechte und Chancen wie diese erreicht hätten. Erst

dann könnten die Migranten wie die Mehrheitsgesellschaft alle jene

Interessen wahrnehmen, die sich aus der Mitgliedschaft in der bun-
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desrepublikanischen Gesellschaft auch für sie ergeben würden. Dabei

sind analytisch vier verschiedene Zielvorstellungen dieser Politik zu er-

kennen, die durch die Schaffung der Ausländerbeiräte in den siebziger

Jahren und durch deren Verankerung 1994 in der GO NW erreicht

werden sollten: 

1. Die Beratung der Kommunalpolitik nach § 27 Abs. 9 GO NW 

2. Die Interessenvertretung der ausländischen Bevölkerung nach § 27

Abs. 8 GO NW

3. Die gesellschaftliche Integration der Migranten

4. Die politische Partizipation der Migranten

Als einziges Bundesland hat ausdrücklich nur Nordrhein-Westfa-

len in der Gemeindeordnung festgeschrieben, daß sich der Ausländer-

beirat mit allen Angelegenheiten der Kommune befassen kann (§ 27

Abs. 8 Satz 1), während in den übrigen Bundesländern [sofern über-

haupt eine Verankerung in der Kommunalverfassung gegeben ist] sich

das Befassungsrecht der Ausländerbeiräte nur auf die Angelegenhei-

ten, die unmittelbar die Migranten betreffen, bezieht. 

Obwohl durch den § 27 Abs. 8 Satz 1 der GO ein sehr weitrei-

chendes Tätigkeitsfeld für die Ausländerbeiräte in Nordrhein-Westfa-

len geschaffen wurde, bedeutet diese Formulierung aber für die Aus-

länderbeiräte auch eine restriktive Betätigungsmöglichkeit. 

Denn ausgerechnet das Ausländerrecht unterliegt nicht der Zu-

ständigkeit der kommunalen Selbstverwaltung, sondern obliegt der

Bundes- und Landespolitik. Somit dürfen sich die örtlichen Ausländer-

beiräte nach der GO in NRW erst gar nicht mit dieser Politik beschäf-

tigen. Die Kooperationspartner der Ausländerbeiräte sind daher auch

nicht die Landes- oder Bundesorgane, sondern die Gemeinderäte, de-

ren Ausschüsse, die Fraktionen und die Kommunalverwaltungen.

Jeder Ausländerbeirat kann hierbei dem Rat Anträge, Anregungen

und Stellungnahmen vorlegen und bei der Beratung dieser Angele-
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genheiten an Sitzungen mit einem Vertreter teilnehmen. Aber auch

der Rat kann Anfragen an den Ausländerbeirat richten und ihn bitten,

dazu Stellung zu nehmen. 

Die Arbeit des Ausländerbeirates als Berater kommunaler Gremien

wird von der Landespolitik als notwendig und politisch gewollt be-

schrieben. Er soll dabei die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkei-

ten offensiv nutzen, um so die Interessen der Migranten gegenüber

den parlamentarischen Gremien in der Kommune zu vertreten.

In der Praxis bestehen bei den Vertretern der Migranten teilweise

immer noch Defizite bei der Ausarbeitung von Anträgen, der Vorbe-

reitung von Tagesordnungspunkten, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei

der aktiven Teilnahme in den Ratsausschüssen, in der Rechtskunde, in

der politischen und administrativen Arbeit und bei den Sondierungs-

gesprächen mit den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern. Des-

halb hängen nicht selten die Erfolge der Ausländerbeiräte davon ab,

inwieweit sich die (überwiegend deutschen) Geschäftsführer in der

Ausländerbeiratsarbeit engagieren und wie hoch die politische Kom-

petenz der Ausländerbeiratsvorsitzenden ist, die sie in die Arbeit des

Ausländerbeirates hineinbringen. 

Ein zusätzlicher Faktor für das gute Funktionieren der Ausländer-

beiräte als Interessenvertretung der Migranten ist die Auslegung des

§ 27 Absatz 10 GO NW durch die Kommunalpolitik. 

Welche Mittel zur Erledigung der Aufgaben des Ausländerbeirates

erforderlich sind, wird in den einzelnen Kommunen recht unterschiedlich

bewertet. So reichen die erforderlichen Mittel von der Ausstattung einer

kompletten Geschäftsstelle, mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer,

umfassendem Informationsfluß und eigenem Etat, bis hin zu einer nicht

mehr wahrnehmbaren Kooperationsbereitschaft von Kommunen, die

sogar wichtige Informationen für das Funktionieren der Ausländerbeirä-

te nur noch auf deren Verlangen zur Verfügung stellen.
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Die Ausländerbeiräte, die durch die Kommunalpolitik optimal ge-

fördert werden, können ihre vielfältigen Möglichkeiten, beratend in

der Kommune aktiv zu werden und die kulturelle und menschliche

Verständigung zwischen Migranten und Deutschen in der Kommune

zu verbessern und zu vertiefen, voll umsetzen.

So setzen sich z.B. diese örtlichen Ausländerbeiräte häufig ein 

� für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben von Mi-

granten und Deutschen

� für Toleranz und kulturelle Freiheit,

� für die Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Vorurtei-

len, Diskriminierung und Gewalt,

� für die Verbesserung der Wohnsituation der Migranten,

� für die Verbesserung der Situation der Migrantenkinder in Kinder-

garten und Schule,

� für die Verbesserung der Situation von Jugendlichen und Erwachse-

nen in der Ausbildung und am Arbeitsplatz,

� für die Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen Situation der Mi-

granten,

� für die Verbesserung der Lebensbedingungen von nichtdeutschen

Senioren,

� für die angemessene Unterbringung und Betreuung von Asylbe-

werbern und Flüchtlingen,

� für die Förderung der Selbstorganisationen der Migranten.

Diese Aufgaben bewältigen Ausländerbeiräte durch 

� das Einholen von Informationen und Berichten von der Verwaltung,

� die Reflexion der politischen, sozialen und rechtlichen Situation der

Migranten,

� Stellungnahmen und Empfehlungen für Rat, Ausschüsse, Fraktio-

nen und Verwaltung,
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� Stellungnahmen auf Antrag von Rat und Ausschüssen,

� die Benennung von sachkundigen Einwohnern in Ausschüssen,

� die Nutzung des Anhörungsrechtes in Rat und Ausschüssen,

� die Förderung von Kontakten zwischen Migranten und Deutschen,

� die Unterstützung und Förderung der Arbeit von Selbstorganisatio-

nen,

� die Unterstützung der Pflege landesüblicher Sitten, Gebräuche und

Kulturen,

� die Initiierung und Durchführung eigener Veranstaltungen,

� die Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Institutionen,

� Informationen über die rechtlichen und gesellschaftlichen Möglich-

keiten der Migranten innerhalb der Mehrheitsgesellschaft,

� eine Aufklärungsarbeit bei den kommunalpolitischen Entschei-

dungsträgern über die Bedürfnisse und Probleme der Migranten in

der Mehrheitsgesellschaft.

Folglich ist die Existenz und die effiziente Tätigkeit der Ausländer-

beiräte ein sehr wichtiger Aspekt unserer bundesrepublikanischen Ge-

sellschaft. Eine Abwendung der Kommunalpolitik von den Ausländer-

beiräten würde einen Rückschritt in dem Demokratisierungsprozeß

und somit die große Gefahr der Zerteilung unserer Gesellschaft in vie-

le politische Klassen, die wiederum zu ethnischen Konflikten führen

könnte, bedeuten.

Daher sollte auch nicht die Abschaffung der Ausländerbeiräte auf

der politischen Agenda stehen, sondern deren rechtliche Ausweitung

bzw. politische Gleichstellung als das wichtigste politische Partizipati-

onsorgan der Migranten innerhalb der Kommunalpolitik gefördert

werden.

Es wird Aufgabe der politischen Parteien sein, die Migranten in ih-

rer Aufklärungsarbeit über die politischen Zusammenhänge mit einzu-

beziehen und nach Möglichkeiten zu suchen, auch diese Personen-
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gruppe für ihre Ziele zu gewinnen. Denn für die Migranten stellt sich

sehr oft die Frage, warum sie politisch arbeiten sollen, wenn sie so-

wieso keinen Einfluß auf Entscheidungen nehmen können. 

Dort, wo sie aber Einfluß nehmen, sind sie oft sehr engagiert und

informiert, wie z.B. im gewerkschaftlichen Bereich. Es ist deshalb da-

von auszugehen, daß das Interesse an der Politik in der Bundesrepu-

blik Deutschland wachsen wird, wenn durch das Kommunalwahlrecht

die Voraussetzung geschaffen wird, daß die Migranten zumindest auf

kommunaler Ebene selbst Einfluß auf die politischen Prozesse nehmen

können.

Die geringe Beteiligung an Ausländerbeiratswahlen kann nicht als

Maßstab dafür angesehen werden, inwieweit Migranten am Wahl-

recht an sich interessiert sind, denn eine Möglichkeit der Mitentschei-

dung ist für Ausländerbeiräte nicht gegeben, sie dürfen lediglich mit-

beraten. Nur wenige sind deshalb bereit, dieses – in ihren Augen –

„Alibigremium“ durch Beteiligung an der Wahl zu unterstützen. Dabei

gewährleisten schon jetzt die Ausländerbeiräte, daß den Interessen

der Migranten im kommunalen Rahmen weitgehend Rechnung getra-

gen wird. 

Auch nach Einführung des Kommunalwahlrechts für Migranten

wird ein großer Bedarf an der Arbeit des Ausländerbeirates bestehen,

da nämlich auch das Kommunalwahlrecht am Minderheitsstatus der

Migranten nichts ändern wird. Daher müssen die Ausländerbeiräte

und das Kommunalwahlrecht strikt voneinander getrennt werden.

Beim Kommunalwahlrecht geht es um die Gewährung eines Rechtes,

das allen Bewohnern einer Kommune nach längerem Aufenthalt zu-

stehen sollte, um bei den Entscheidungen der Kommune mitbestim-

men zu können. Nur über das Kommunalwahlrecht werden Migranten

zu Bürgern mit gleichen Rechten in der Kommune. Sie müssen dann

auch von den Parteien ernster genommen werden.
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Durch die Institution Ausländerbeirat wurden keine Mitbestim-

mungsrechte, sondern die Möglichkeit zur Mitsprache bei spezifischen

sozialen Problemen geschaffen. Die Ausländerbeiräte haben die Funk-

tion, einer benachteiligten Gruppe die Möglichkeit einzuräumen, die

Willensbildung mit zu beeinflussen. So wurden z.B. in Nordrhein-West-

falen seit 1946 gewählte Vertriebenenbeiräte auf allen Stufen von der

Gemeinde bis zum Land eingerichtet, obwohl Vertriebene das Wahl-

recht hatten. Diese Beiräte haben inzwischen ihre Funktion verloren, da

diese Minderheit ihre Interessen weitgehend durchgesetzt hat und ne-

ben ihrer rechtlichen Gleichsetzung auch die soziale erreicht hat. 

Es ist aber zu befürchten, daß dies bei den Migranten noch lange

nicht der Fall sein wird, so daß die Ausländerbeiräte auch nach Ein-

führung des Kommunalwahlrechts noch lange ihre Funktion behalten

werden.

22..  WWaahhll  ddeerr  AAuusslläännddeerrbbeeiirräättee

nnaacchh  §§  2277  ddeerr  GGOO  NNWW  

§ 27 Abs. 1 Gemeindeordnung NW legt fest, daß in Gemeinden mit

mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ein Ausländerbeirat zu

bilden ist. In Gemeinden mit mindestens 2.000 ausländischen Einwoh-

nern muß ein Ausländerbeirat dann gebildet werden, wenn minde-

stens 200 Wahlberechtigte dies beantragen. In den übrigen Gemein-

den kann ein Ausländerbeirat auf freiwilliger Basis gebildet werden.

Betroffen von dieser Bestimmung, die nach der Kommunalwahl

am 3. Oktober 1994 in Kraft trat, waren alle 23 kreisfreien Städte und

ein Teil der insgesamt 373 kreisangehörigen Gemeinden. 

Im Vorfeld der Wahlen zum Ausländerbeirat empfahlen die Ar-

beitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte NRW (AGA) und die Landes-
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regierung NRW über die kommunalen Spitzenverbände, die Wahlen

einheitlich am 26. März 1995 durchzuführen. Dieser Empfehlung folg-

ten insgesamt 114 Gemeinden; in einigen Gemeinden wurde die Wahl

etwas früher durchgeführt, in anderen Gemeinden etwas später. Nur

in Ausnahmefällen erfolgte die Wahl zum Ausländerbeirat erst im Jahr

1996. 

Insgesamt stellten sich in NRW 454 Einzelbewerber/innen und

576 Listen zur Wahl. Neben nationalen Listen gab es auch internatio-

nale Listen. Zusätzlich gab es Wahlvorschläge, die von Parteien unter-

stützt wurden, z.B. „Internationale Liste der SPD“, „Freunde der

CDU“, „Internationale Liste der F.D.P.“. 

Insgesamt waren mehr als 1 Mio. Migranten wahlberechtigt; von

ihrem Wahlrecht machten mehr als 270.000 Personen Gebrauch; die

durchschnittliche Wahlbeteiligung lag bei über 27%. Insgesamt 65

Kommunen waren zur Durchführung der Wahl verpflichtet, davon alle

23 kreisfreien Städte und zusätzlich 42 größere kreisangehörige Städ-

te. In 15 Gemeinden erfolgte die Wahl zum Ausländerbeirat auf An-

trag, in weiteren 59 Kommunen auf freiwilliger Basis.

Die Wahlbeteiligung in den einzelnen Kommunen war sehr unter-

schiedlich. Am höchsten war sie in folgenden kreisangehörigen Städ-

ten 

Bönen (im Regierungsbezirk Arnsberg) mit 55,8%

Rietberg (im Regierungsbezirk Detmold) mit 54,6%

Horn-Bad Meinberg (im Regierungsbezirk Detmold) mit 51,8%.

In diesen drei Städten erfolgte die Wahl zum Ausländerbeirat auf

freiwilliger Basis. 

Die Wahlbeteiligung in den kreisfreien Städten war unterschiedlich

und lag zwischen 37,1% und 12,2%: 
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Hamm 37,1 Remscheid 28,8 Essen 19,9

Bottrop 36,0 Dortmund 27,3 Gelsenkirchen 19,7

Duisburg 33,9 Mülheim-Ruhr 26,5 Aachen 16,6

Krefeld 32,8 Solingen 22,5 Münster 16,4

Leverkusen 32,5 Köln 22,5 Mönchengladbach 16,0

Herne 31,8 Bielefeld 21,8 Düsseldorf 15,9

Bochum 30,9 Hagen 20,1 Bonn 12,2

Oberhausen 29,5 Wuppertal 20,0

In den neu gewählten Ausländerbeiräten sind Personen aus nahe-

zu 50 unterschiedlichen Herkunftsländern vertreten; aber auch verein-

zelt Deutsche, die von den ausländischen Wahlberechtigten ein Man-

dat erhielten.

Die überwiegende Mehrzahl der gewählten Mitglieder sind türki-

sche Migrantinnen und Migranten. Dabei muß allerdings beachtet

werden, daß die Listen mit türkischen Kandidaten ein breites politi-

sches Spektrum repräsentieren.

In 9 von insgesamt 139 Ausländerbeiräten wurden ausschließlich

türkische Migranten gewählt, in weiteren 9 Ausländerbeiräten sind

zwei Nationalitäten vertreten und in 43 Beiräten mehr als 5 Nationa-

litäten.

Eine vergleichsweise internationale Zusammensetzung der Beiräte

ergab sich in den Städten Bonn, Jülich, St. Augustin, Münster, Lever-

kusen, Niederkassel und Düsseldorf. In diesen Städten war und ist der

Anteil der Türken an der ausländischen Bevölkerung relativ gering und

es wurden hier in der Regel internationale Listen gebildet.
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33..  GGrrüünndduunngg  uunndd  ZZiieellee  ddeerr  LLAAGGAA  NNRRWW

Die LAGA NRW ist das demokratisch legitimierte Vertretungsorgan

der nach der Gemeindeordnung konstituierten Ausländerbeiräte und

damit der in Nordrhein-Westfalen lebenden Migrantinnen und Mi-

granten. 

89 Ausländerbeiräte gründeten am 26.10.1996 in Oberhausen die

Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfa-

len (LAGA NRW), mit Stand Juni 1998 gehören der LAGA 103 Aus-

länderbeiräte an. Mit ihrem Zusammenschluß schufen sich die Auslän-

derbeiräte eine Plattform, die ihre Interessen und Anliegen wirkungs-

voll aufgreifen und dadurch ihre Arbeit vor Ort unterstützen und ver-

bessern helfen soll. Die Selbstentscheidungskompetenzen der Ge-

meinden und ihrer Ausländerbeiräte bleiben aber davon unberührt.

Als demokratisch legitimierter Gesprächspartner des Landtages

und der Landesregierung ist die LAGA NRW zentrales Gremium in der

Wahrnehmung der Aufgaben eines Beauftragten für die Angelegen-

heiten der Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen.

Die LAGA NRW tritt für die kulturelle, soziale, rechtliche und poli-

tische Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten ein, die ihren

Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen haben. Hierbei arbeitet sie

mit allen Institutionen und Organisationen zusammen, die sich eben-

falls diesen Aufgaben verpflichtet fühlen.

Die LAGA NRW ist keiner Partei, sondern dem Gemeinwohl ver-

pflichtet. Dadurch leistet sie einen wesentlichen Beitrag zum friedli-

chen Zusammenleben der zugewanderten und einheimischen Men-

schen des Landes Nordrhein-Westfalen in einer von vielen Kulturen

geprägten Gesellschaft (Präambel der Satzung vom 26. Oktober

1996).
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Die Arbeit der LAGA NRW wird durch folgende Gremien realisiert:

Die Mitgliederversammlung tagt einmal jährlich und besteht aus

den Delegierten der örtlichen Ausländerbeiräte. Jeder Mitgliedsbeirat

aus einer Gemeinde mit bis zu 5.000 ausländischen Einwohnerinnen

und Einwohnern entsendet eine/n Delegierte/n. Die Mitgliedsbeiräte

aus Städten mit 5.000 bis 20.000 ausländischen Einwohne-

rinnen/Einwohnern entsenden jeweils zwei Delegierte. Für jeweils

weitere angefangene 20.000 ausländische Einwohner/innen gibt es

jeweils ein weiteres Delegiertenmandat.

Die einberufenen Delegierten wählen den Vorstand und die Kon-

trollkommission, entscheiden über Anträge und Mitgliedsbeiträge so-

wie über Änderungen der Satzung.

Der Hauptausschuß ist das Verbindungsgremium zwischen Vor-

stand und Mitgliedern. Er besteht aus je einem/einer Vertreter/in des

jeweiligen Mitgliedsbeirats und aus dem Vorstand. Gemeinsam ent-

scheiden sie über den jährlichen Haushaltsplan, die Aufnahme neuer

Mitglieder und beraten alle die Geschäftsführung betreffenden Fra-

gen.

Der Vorstand besteht aus 17 Personen, die mindestens vier unter-

schiedliche Abstammungsländer repräsentieren sollen. Der Vorstand

ist das eigentliche Arbeits- und Leitungsgremium der LAGA NRW.

Die Geschäftsstelle ist hauptamtlich besetzt, arbeitet dem Vor-

stand zu und bereitet die Sitzungen der Gremien der LAGA NRW vor.

Die Kontrollkommission besteht aus fünf Personen. Sie kontrol-

liert im Auftrag der Mitgliederversammlung das gesamte Finanz- und

Kassenwesen der LAGA NRW.

Auf Beschluß des Hauptausschusses können zur Bearbeitung be-

sonderer Themen Fachausschüsse und Arbeitskreise eingerichtet wer-

den. Ihre Zusammensetzung und Tagungshäufigkeit hängt von der

zugewiesenen Aufgabe ab.
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Aufgrund der nicht gegebenen Rechtspersönlichkeit der kommu-

nalen Ausländerbeiräte konnte die LAGA NRW nur als nicht-rechts-

fähiger Verein organisiert werden. Um diesen Mangel auszugleichen,

wurde der Förderverein als eingetragener Verein geschaffen, dem alle

Vorstandsmitglieder der LAGA persönlich angehören.

44..  UUnntteerrssuucchhuunnggsszziieellee  uunndd  MMeetthhooddiikk

Am 20.9.1997 forderte der Innenminister NRW F. J. Kniola in einer

Rede zur Sitzung des Hauptausschusses in Bonn die LAGA auf, aktuel-

les Datenmaterial über die Arbeit der Ausländerbeiräte in NRW in Er-

fahrung zu bringen. 

Aufgrund dieser Anregung plante die LAGA, eine neue Untersu-

chung zur Sitaution der Ausländerbeiräte durchzuführen. Folgende

Fragen sollten geklärt werden:

� Welche wesentlichen Beiträge haben die Ausländerbeiräte zur Ver-

besserung des Zusammenlebens von Nichtdeutschen und Deut-

schen geleistet?

� Hat die institutionelle Verankerung der Ausländerbeiräte in der Ge-

meindeordnung eine Verbesserung der politischen Beteiligung von

Migranten in den Kommunen gebracht?

� Wie sind die Kontakte des Ausländerbeirates mit der Kommunalpo-

litik und der Verwaltung?

� Inwieweit wird der Ausländerbeirat über Vorhaben und Planungen

der Verwaltung, des Rates und der Ausschüsse unterrichtet?

� Nimmt der Ausländerbeirat durch Stellungnahmen, Empfehlungen

und Anträge Einfluß auf die politischen Gremien?

� Wie groß ist die Resonanz und Akzeptanz der Ausländerbeiräte in

der Kommunalpolitik und der Verwaltung?
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� Inwieweit wird der Ausländerbeirat als ein politisches Gremium

wahrgenommen?

� Wie stark ist der Ausländerbeirat in die Kommunalpolitik und in der

Verwaltung aktiv eingebunden?

� Wie gut kennen die Beiratsmitglieder die Strukturen innerhalb der

Kommunalpolitik und der Verwaltung?

� Welche Argumentationstaktiken, Strategien und welches Verhand-

lungsgeschick besitzen die Beiratsmitglieder in ihrer politischen Ar-

beit?

� Wie stark sind die Beiratsmitglieder in ihrer Arbeit motiviert und

wieviel Zuspruch und Unterstützung bekommen sie durch die Mi-

granten?

� Haben die Ausländerbeiräte klare Arbeitskonzepte und die notwen-

digen politischen und persönlichen Kompetenzen sowie die materi-

ellen und personellen Mittel, um diese auch in die Tat umzusetzen?

� Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit organisiert und welche Resonanz

besitzen die Ausländerbeiräte in der Öffentlichkeit?

� Wie bewerten Beiratsmitglieder, Kommunalpolitiker und Mitarbei-

ter der Verwaltung die Zukunft der Ausländerbeiräte?

Um genauere Antworten auf diese vielfältigen Fragen zu finden,

war ein mehrphasiger Untersuchungsplan erforderlich: ein Teil der Fra-

gen konnte in der schriftlichen Befragung von Vorsitzenden, ein ande-

rer Teil der Fragen mußte in intensiven Gesprächen mit Beiratsmitglie-

dern und wichtigen Multiplikatoren in ausgewählten Kommunen ge-

klärt werden.

In Anlehnung an die Untersuchung über Ausländerbeiräte in

NRW, die die Forschungsgruppe FOKUS im Auftrag des Ministeriums

für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW im Jahr 1994

durchführte, wurde folgendes Vorgehen festgelegt: 
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(1) Schriftliche Befragung aller 140 Ausländerbeiräte in NRW (LAGA-

Mitglieder und Nicht-Mitglieder) durch die Forschungsgruppe FO-

KUS

(2) Qualitative Untersuchung in vier ausgewählten kreisfreien und

kreisangehörigen Städten (durchgeführt vom LAGA-Referenten

Hakan Saribas im Rahmen seiner Diplom-Arbeit für die Gesamt-

hochschule Duisburg Anfang 1998).

Für die Briefe an die Vorsitzenden der Ausländerbeiräte in NRW stellte

die LAGA Adressenlisten zur Verfügung; nach Gemeindegrößenklas-

sen ergibt sich folgende Verteilung:

Ausländerbeiräte in NRW nach Gemeindegrößenklassen

(Stand Ende 1997)

Anzahl d. Einwohner Gesamt LAGA-Mitglied Sonstige

über 100.000 30 23 7

50.000 - 100.000 42 32 10

unter 50.000 68 41 27

Gesamt 140 96 44

Als Rücksendetermin wurde zunächst der 28. November, später der

31. Dezember 1997 festgelegt.

Rücklauf der Fragebögen bis 5.1.198

Anzahl d. Einwohner Gesamt LAGA-Mitglied Sonstige

über 100.000 21 17 4

50.000 - 100.000 20 18 2

unter 50.000 22 17 5

Gesamt 63 52 11
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Unter Berücksichtigung der Gemeindegrößenklassen beträgt die

Rücklaufquote

� 70% bei Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern 

� 48% bei Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern 

� 29% bei Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern.

Erwartungsgemäß war die Rücklaufquote bei LAGA-Mitgliedern

mit 53% fast doppelt so hoch wie bei Nicht-Mitgliedern mit 28%.

Bis zum Stichtag 31.12.1997 lagen jeweils 20 Fragebögen aus

Städten aller drei Gemeindegrößenklassen vor; die insgesamt 60 Fra-

gebögen wurden computergestützt ausgewertet. 

Die Stichprobe ist groß genug, um signifikante Aussagen für die

Ausländerbeiräte insgesamt und zumindest Trendhinweise für die

Städte nach Gemeindegrößenklassen zu gewährleisten. Da die Qua-

lität der Antworten bei der schriftlichen Befragung sehr unterschied-

lich war, wurden nur 25 Fragebögen für die differenzierte inhaltliche

Auswertung ausgewählt (von 15 Beiräten aus Städten mit mehr als

100.000 Einwohnern und jeweils 5 Beiräten aus Städten der beiden

anderen Größenklassen). 

Nach Abschluß und Auswertung der schriftlichen Befragung wur-

de die qualitative Untersuchung in vier unterschiedlichen Regionen

durch Hakan Saribas organisiert und realisiert.
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Bei der folgenden Ergebnisdarstellung werden sowohl absolute Zahlen

als auch Prozentangaben wiedergegeben; die Gesamtzahl der ausge-

werteten Fragebögen (n = 60) erlaubt es, in sinnvoller Weise %-Wer-

te zu verwenden. 

Bei einzelnen Fragestellungen erfolgt zusätzlich eine Differenzie-

rung nach Gemeindegrößenklassen. Dabei muß beachtet werden, daß

jeder Gemeindegrößenklasse eine kleine Stichprobe (n = 20) zugrunde

liegt. Trotzdem werden auch hier %-Werte angegeben, um die Ver-

gleichbarkeit zu erleichtern. Folgende drei Gemeindegrößenklassen

wurden berücksichtigt:

� Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern (Typ G);

hierzu zählen 17 kreisfreie Städte und zusätzlich drei kreisangehöri-

ge Städte

� Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern (Typ M);

� Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern (Typ K).

Während die Mehrzahl der Fragen computergestützt ausgewertet

werden konnte, wurden einige Fragen (z.B. nach den Themen der Sit-

zungen) per Hand ausgewertet. Hierfür konnten nur 25 Fragebögen

sinnvoll genutzt werden (15 vom Typ G und jeweils 5 vom Typ M und

K), weil die übrigen Fragebögen z.T. nur sehr flüchtig und wenig er-

giebig ausgefüllt wurden. 

Bei einzelnen Fragestellungen wird außerdem darauf eingegan-

gen, ob und inwiefern sich gegenüber der Erstuntersuchung (aus dem

Jahr 1994 – vor Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung) wesentli-

che Veränderungen hinsichtlich der Organisationsstruktur und der

Aufgabenbereiche von Ausländerbeiräten in NRW ergeben haben. 
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11..  SSttrruukkttuurr  uunndd  OOrrggaanniissaattiioonn

ddeerr  AAuusslläännddeerrbbeeiirräättee

Während vor Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung die Einrich-

tung von Ausländerbeiräten auf freiwilliger Basis erfolgte und Größe

und Art der Zusammensetzung der Beiräte im Ermessen der einzelnen

Kommunen lag, müssen heute bestimmte Vorgaben beachtet werden.

In vielen Kommunen ist die Bildung von gewählten Ausländerbeiräten

heute Pflichtaufgabe. In vielen Ausländerbeiräten waren früher vor-

wiegend Angehörige aus den ehemaligen Anwerbeländern vertreten;

in Ausnahmefällen wurde für bestimmte Minderheitengruppen (z.B.

Flüchtlinge) ein Sitz in diesem Gremium vorgesehen.

Ein entscheidender Unterschied besteht darin, daß früher deut-

sche Ratsmitglieder ohne Wahl durch Ausländer/innen stimmberech-

tigte Mitglieder im Ausländerbeirat sein konnten. Heute können sie

nur dann stimmberechtigte Mitglieder sein, wenn sie von den auslän-

dischen Wahlberechtigten ein entsprechendes Mandat erhalten ha-

ben.  

1.1 Größe und Zusammensetzung der Ausländerbeiräte 

Die 60 untersuchten Ausländerbeiräte haben insgesamt 917 stimmbe-

rechtigte Mitglieder, darunter 18 Ratsmitglieder (etwa 2%) und zu-

sätzlich 273 beratende Mitglieder, darunter 116 Ratsmitglieder (über

40%). 
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Größe der Ausländerbeiräte

Gesamt Typ G Typ M Typ K

abs. % abs. % abs. % abs. %

Anzahl Mitglieder 917 100 414 100 277 100 226 100

davon 

Migranten a.d. Türkei 600 65 304 73 185 66 111 49

andere 317 35 110 27 92 34 115 51

davon 

Männer 779 85 360 88 232 84 187 85

Frauen 138 15 54 12 45 16 39 15

Beratende Mitglieder 273 100 164 100 63 100 46 100

davon Ratsmitglieder 116 42 59 36 33 52 24 52

22 Beiräte haben nur stimmberechtigte, aber keine zusätzlichen

beratenden Mitglieder. In 5 Beiräten ist die Anzahl der beratenden

Mitglieder besonders groß. 

Die Zahl der Mitglieder pro Beirat schwankt erheblich. Laut Ge-

meindeordnung sind fünf bis 29 Mitglieder möglich. Städte vom Typ

G haben durch-schnittlich 21 Beiratsmitglieder, vom Typ M 14 und

vom Typ K 11. Ein Ausländerbeirat hat weniger als die vorgeschriebe-

nen fünf Mitglieder.

Es überrascht nicht, daß es sich bei der Mehrzahl aller Mitglieder in

den Ausländerbeiräten (65%) um türkische Migranten handelt. Aber

nur drei Ausländerbeiräte haben lt. eigenen Angaben ausschließlich

„türkische“ Mitglieder (in Städten vom Typ M).

Zusätzlich muß beachtet werden, daß die Verteilung nach Her-

kunftsland in den einzelnen Kommunen in Nordrhein-Westfalen sehr

unterschiedlich ist (siehe auch Tabellen im Anhang). In den kreisfreien

Städten Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Duisburg und Bottrop bilden
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Türken die Mehrheit aller Ausländer (zwischen 60,5% und 52%).

Deshalb kann es in diesen Städten nicht überraschen, wenn die über-

wiegende Mehrheit der Mitglieder in den Ausländerbeiräten Türken

sind. 

Stimmberechtigte Mitglieder nach

Herkunftsland und Geschlecht

Herkunftsland Gesamt Männer Frauen

absolut % absolut absolut

Türkei 600 65,4 542 58

Ex-Jugoslawien 39 4,3 34 5

Italien 50 37 13

Griechenland 53 40 13

Spanien 18 17,2 10 8

Portugal 17 14 3

sonst. EU-Länder 20 8 12

andere Länder 66 7,2 52 14

Deutschland 54 5,9 42 12

Gesamt 917 100 779 138

85% 15%

Kandidatinnen und Kandidaten mit türkischem Paß waren auf un-

terschiedlichen Listen plaziert: Nach eigenem Selbstverständnis ist es

ein erheblicher Unterschied, ob sie auf einer „islamischen“, „interna-

tionalen“ oder „parteiorientierten“ Liste aufgestellt waren. Insofern

muß innerhalb der „türkischen“ Beiratsmitglieder von einem breiten

Meinungs- und Einstellungsspektrum ausgegangen werden. 

Außerdem muß beachtet werden, daß die LAGA intensiv die Kam-

pagne zur Einbürgerung von Migranten in NRW unterstützt hat und

noch immer fortsetzt. 
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Auch die türkischen Mitglieder in den Ausländerbeiräten werden

zunehmend deutsche Staatsbürger, weshalb von einer „Dominanz der

Türken“ in den Beiräten immer weniger ausgegangen werden kann.

Da die Bearbeitung von Anträgen zur Einbürgerung nach wie vor lan-

ge dauert, liegen für das Jahr 1997 noch keine genaueren Zahlen vor.

Aber die Zahl türkischer Migranten mit einem deutschen Paß wird

kurzfristig erheblich ansteigen.

Über 17% aller Mitglieder sind Ausländer/innen aus EU-Ländern,

die ab der nächsten Kommunalwahl in NRW wahlberechtigt sind.

Weitere 11,5% kommen aus anderen Ländern. Ausländer/innen aus

Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und der Bundesrepublik

Jugoslawien haben sich nur im geringen Umfang an den Wahlen zum

Ausländerbeirat im Jahr 1995 beteiligt. Aufgrund ihres Anteils inner-

halb der ausländischen Bevölkerung in NRW müßten diese Minderhei-

tengruppen wesentlich stärker vertreten sein (siehe auch Kapitel „Da-

ten und Fakten“ in der Einführung).

Fast 6% aller Beiratsmitglieder sind Deutsche; häufig haben diese

deutschen Mitglieder gleichzeitig ein Ratsmandat.

Der Anteil von Frauen ist mit 15% an allen Beiratsmitgliedern zwar

verbesserungsbedürftig, aber auch bei deutschen kommunalpoliti-

schen Gremien (Stadtrat, Kreistag) ist der Frauenanteil nicht wesent-

lich höher. Bei der Wahl zum Ausländerbeirat wurde in einigen Kom-

munen ausdrücklich darauf geachtet, daß gleich viele Männer und

Frauen kandidierten. 

1.2 Herkunftsland und Staatsangehörigkeit der Vorsitzenden

Zur Einschätzung der Mitgliederstruktur ist auch bedeutsam, aus wel-

chem Herkunftsland die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter/innen

kommen und welche Staatsangehörigkeit sie haben. Die weitaus
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meisten Ausländerbeiräte haben neben der/dem Vorsitzenden eine/n

oder zwei Stellvertreter/innen:

Anzahl Vorsitzende und Stellvertreter/innen (in %)

Anzahl Beiräte

nur Vorsitzende/r 5

Vorsitzende/r und 1 Stellvertreter/in 40

Vorsitzende/r und 2 Stellvertreter/innen 43

Vorsitzende/r und 3 Stellvertreter/innen 12

Anders als bei den Mitgliedern der Ausländerbeiräte wurde bei

den Vorsitzenden und ihren Stellvertretern neben dem Herkunftsland

auch die jeweilige Staatsangehörigkeit ermittelt:

Vorsitzende und Stellvertreter/innen nach

Staatsangehörigkeit und Geschlecht

Gesamt Typ G Typ M Typ K

abs. % abs. % abs. % abs. %

Anzahl 157 100 62 100 53 100 42 100

nach Staatsangehörigkeit

türkisch 75 48 29 47 27 51 19 45

sonstige 45 29 17 27 14 26 14 33

deutsch 37 23 16 26 12 23 9 22

nach Geschlecht

Männer 137 87 54 87 45 85 38 90

Frauen 20 13 8 13 8 15 4 10

Obwohl die türkischen Beiratsmitglieder in 44 der 60 Ausländer-

beiräte (73%) die absolute Mehrheit besitzen, haben sie nur in 19

Ausländerbeiräten (32%) ihre absolute Mehrheit dazu genutzt,
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die/den Vorsitzenden und ihre Stellvertreter/innen mit Türken zu be-

setzen. Die Mehrheit der Ausländerbeiräte wird multinational geführt.

Einzelne Ausländerbeiräte wählten Frauen in den Vorstand; in ei-

nem Beirat ist eine deutsche Ratsfrau die Vorsitzende. Obwohl Frauen

innerhalb der Beiräte eine Minderheit (von 15%) bilden, wurden in

vielen Ausländerbeiräten Frauen als stellvertretende Vorsitzende be-

stimmt. 

1.3 Einrichtung und Funktion von Geschäftsstellen

Eine fruchtbare und wirkungsvolle Arbeit der Ausländerbeiräte setzt

voraus, daß sie über eine eigene Geschäftsstelle verfügen:

Eigene Geschäftsstelle
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90

10

Geschäftsstelle

(n = 54; in %):

In der Verwaltung 93

Außerhalb 7

(meist beim DPWV)

18 Beiräte (30%) wa-

ren bei der Stellenbe-

setzung der Geschäfts-

führung beteiligt.



Über eine eigene Geschäftsstelle verfügen:

95% der Ausländerbeiräte in Städten vom Typ G;

85% der Ausländerbeiräte in Städten vom Typ M;

65% der Ausländerbeiräte in Städten vom Typ K.

Erwartungsgemäß haben fast alle Ausländerbeiräte in Großstäd-

ten eine eigene Geschäftsstelle, aber nur zwei Drittel der Beiräte in

Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern. Mehrheitlich sind die Ge-

schäftsstellen beim Sozialamt, in Einzelfällen auch bei einem Dezer-

nenten oder beim Bürgermeister angesiedelt. 

Die Vor- und Nachteile von Geschäftsstellen innerhalb der Verwal-

tungen wird z.B. wie folgt beschrieben:

„Meines Erachtens ist die Einbindung der Geschäftsstelle (,Ge-

schäftsführung‘) in die Verwaltung gut, weil so halt eine Verzahnung

mit dem Gesamtapparat Verwaltung besteht. Da ich in der Vergan-

genheit öfter die Erfahrung gemacht habe, daß meine Arbeit doch als

eher überflüssig betrachtet wurde und wird (weil unter der Hand das

Gremium als solches selbst als überflüssig erachtet wurde/wird), wäre

die Erarbeitung einer Aufgaben- und Stellenbeschreibung mit allem

drum und dran ,von oben‘ mit Aufzeigen notwendiger Kompetenzen

usw. hilfreich.

Dabei sollte aber eine solche Empfehlung nicht von seiten der Be-

auftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer kom-

men, sondern von seiten des Innenministeriums oder des MAGS als

Empfehlung, da das dann mehr Gewicht hat.

Hiermit würde vermieden, daß man von Verwaltungsseite – wie in

mehreren Fällen hier und in anderen Städten – versucht, die

Person(en) der Geschäftsstellen mit anderen Aufgaben zu beauftra-

gen (z.B. Mithilfe im Sitzungsdienst oder Mithilfe in Arbeitsgruppen

zur Vorbereitung von Wahlen (nicht nur AB, sondern auch die ande-

ren Wahlen).
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Die Geschäftsstelle war bis vor einem Jahr im Bereich des Sozial-

amtes angesiedelt. Einer Forderung des Ausländerbeirates entspre-

chend (die aber aus bestimmten Gründen vor Ort ganz gut in ein ge-

dachtes und realisiertes Konzept paßte), wurde die Geschäftsstelle

dann in das Büro des Stadtdirektors integriert. Dort sind auch Stellen

wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Seniorenbeiratsgeschäftsstelle,

Gleichstellungsbeauftragte u.a. integriert, die im Organigramm ge-

sondert ausgewiesen sind, die Geschäftsstelle Ausländerbeirat taucht,

wie auch bei Produktbeschreibungen, dort natürlich nicht auf.

Trotz der geschilderten Schwierigkeiten finde ich die prinzipielle

Anbindung an die Organisationseinheit „Büro Stadtdirektor“ oder

„Büro Bürgermeister“ richtig bzw. passender als beim Sozial-, Kultur-

oder Rechtsamt. 

Bei dieser Anbindung im Büro des Stadtdirektors ist die Geschäfts-

stelle „näher dran“, als beispielsweise im Sozialamt. Auch habe ich die

Erfahrung machen müssen, daß seit dieser Anbindung viele Angele-

genheiten seitens zuständiger Fachämter schneller erledigt werden als

vorher (der Briefkopf „Büro Stadtdirektor Aufgabengebiet Geschäfts-

stelle Ausländerbeirat“ scheint etwas mehr Gewicht zu haben!). 

Daß es im vergangenen Jahr manchmal etwas „gehakt“ hat vor

Ort, liegt insgesamt wohl eher an den Personen selbst als an der orga-

nisatorischen Einbindung in die Organisationseinheit „Büro Stadtdi-

rektor“. Abhilfe könnte, wie bereits gesagt, eine „Empfehlung des IM

oder MAGS NRW schaffen.“

Für Geschäftsstellen außerhalb der Verwaltungen wird z.B. folgen-

der Vor- bzw. Nachteil gesehen: „Vorteil: Verwaltung mischt sich nicht

in inhaltliche Arbeit des Ausländerbeirates ein. Nachteil: Die in der Ge-

schäftsstelle eingesetzten städtischen Mitarbeiter werden teilweise

nicht mehr als solche betrachtet, wenn es z.B. um die Beschaffung von

Material etc. geht.“
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Auffallend ist, daß Ausländerbeiräte ohne eigene Geschäftsstellen

den Stellenwert des Ausländerbeirates in der eigenen Kommune als

sehr gering bewerten. Viele dieser Ausländerbeiräte setzen das Fehlen

einer eigenen Geschäftsstelle mit einer geringen Anerkennung der ört-

lichen Politik für die Arbeit im Ausländerbeirat gleich. Dies wird teil-

weise als ein Indiz bewertet, daß die Arbeit des Ausländerbeirates vor

Ort unerwünscht sei. 

Die Einrichtung der Geschäftsstellen und die personelle Ausstat-

tung der Ausländerbeiräte war für viele Ausländerbeiräte, die 1995

zum ersten Mal gewählt wurden, eine entscheidende Prestigefrage.

Die Bereitschaft der Kommunen zur Einrichtung einer Geschäftsstelle

wurde als Gradmesser dafür genommen, welchen Stellenwert der

Ausländerbeirat in der Kommunalpolitik hat und ob und in welcher

Weise die örtliche Politik eine Zusammenarbeit mit den Ausländerbei-

rat anstrebt.

1.4 Arbeitskreise und Arbeitsgruppen

Insgesamt 36 der 60 Ausländerbeiräte (60%) haben für bestimmte

Themen Arbeitskreise und Arbeitsgruppen auf Dauer und/oder für

eine befristete Zeit gebildet. 

Auf Dauer richteten 58% der Ausländerbeiräte in Großstädten,

aber nur jeweils etwa 20% in kleineren kreisangehörigen Städten Ar-

beitskreise und Arbeitsgruppen ein.

Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich vorrangig mit folgenden

Themen:

� Jugend- und Ausbildungssituation

� Übergang von Schule in Beruf

� Soziales

� Flüchtlingsbetreuung
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� Gesundheit und Sport

� Kultur

� Situation der Migranten vor Ort.

Seltener sind Arbeitsgruppen, die sich mit Themenfeldern beschäf-

tigen wie

� Frauen

� Senioren

� Koordination der Beiratsarbeit

� Öffentlichkeitsarbeit

� Islam. 

Befristete Arbeitskreise/Arbeitsgruppen richteten insgesamt 27 Beiräte

ein.
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Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

auf Dauer (in %)

Anzahl

Arbeitskreise Beiräte

1 5

2 5

3 7

4 7

5 3

6 1
ja nein

47

53



1.5 Verfügbarkeit über finanzielle Mittel

42 der insgesamt 60 untersuchten Ausländerbeiräte (70%) verfügen

über eigene Finanzmittel, die sie unabhängig von Verwaltungen und

politischen Gremien verplanen können. 

Die Höhe der Budgets schwankt erheblich und korrespondiert in

der Regel mit der Anzahl der Ausländer/innen vor Ort. Die folgenden

Ergebnisse basieren auf der Auswertung von 25 Fragebögen (per

Hand): 

Eigener Etat

Ja 42 70% Höhe in DM

Nein 18 30% 25.000,- und mehr 5

15.000,- bis 20.000,- 3

10.000,- bis 14.000,- 4

5.000,- bis   9.000,- 4

1.000,- bis   5.000,- 2
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Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

befristet (in %) 

Anzahl

Arbeitskreise Beiräte

1 6

2 3

3 1

4 3
ja nein

22

78

Befristete Arbeitskreise und Arbeitsgruppen befassen sich vor allem

mit Seminaren sowie Satzungs- und Haushaltsfragen.



Von den insgesamt 48 Ausländerbeiräten mit einer eigenen Ge-

schäftsstelle verfügen 31 auch über einen Etat, den sie selbst verwal-

ten können, die übrigen 17 haben keine finanziellen Entscheidungs-

möglichkeiten. Aber auch 11 Ausländerbeiräte, die ohne eine eigene

Geschäftsstelle auskommen müssen, verwalten einen eigenen Etat.

In dem Fragebogen wurde auch gezielt danach gefragt, inwiefern

Ausländerbeiräten in NRW bei der Vergabe von Fördermitteln z.B. für

ethnische Selbstorganisationen ein Mitspracherecht eingeräumt wird: 

Mitwirkung bei der Vergabe von Fördermitteln 

Ja 35 58% 

Nein 25 42%

Laut eigenen Angaben können immerhin fast 60% der Gremien

bei der Vergabe von Fördermitteln für Vereine usw. mitreden.

Von Bedeutung war auch die Frage, ob die Mitglieder der Aus-

länderbeiräte neben den Sitzungsgeldern noch weitere Aufwandsent-

schädigungen erhalten.

Aufwandsentschädigungen (neben Sitzungsgeldern)

Ja 23 38% 

Nein 37 62%

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen werden vor allem für den Ar-

beitsaufwand in internen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen geleistet.

Manche Kommunen (besonders kleinere Städte) haben entspre-

chende Anträge auf zusätzliche Aufwandsentschädigungen mit dem

Argument abgelehnt, daß diese gesetzlich nicht vorgesehen sind. Die-

se rechtlichen Bedenken wurden von 23 Städten offensichtlich anders

interpretiert.
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22..  AAkkttiivviittäätteenn  ddeerr  AAuusslläännddeerrbbeeiirräättee

In diesem Abschnitt geht es um Anzahl und Themen der Ausländer-

beirats-Sitzungen in den beiden letzten Jahren, wobei u.a. das Vorur-

teil überprüft werden soll, ob sich die neu gewählten Beiräte vorrangig

mit „religiösen“ Themen auseinandergesetzt haben.

Von besonderem Interesse sind die Ergebnisse, die bei den Fragen

nach Inhalten und Erfolgen von eigenen Initiativen der Beiräte für die

Stadträte ermittelt wurden und inwiefern Stadträte ihre Beiräte um

Stellungnahmen gebeten haben.

Außerdem wird darauf eingegangen, in welcher Weise Beiräte 

mit Parteien bzw. Fraktionen vor Ort kooperieren und welches Inter-

esse Beiratsmitglieder haben, sich für ihre politische Arbeit fortzu-

bilden. 

2.1 Anzahl und Themen der Sitzungen 1996 und 1997

Im Jahr 1996 führten die 60 Ausländerbeiräte insgesamt 299 Sitzun-

gen durch: im Durchschnitt 5,0; in 1997 waren es insgesamt 286 Sit-

zungen: im Durchschnitt 4,8.

Ausländerbeiräte in Großstädten haben mit 123 Sitzungen im Jah-

re 1996 den größten Anteil (41%) an der Gesamtzahl. In kleinen

kreisangehörigen Städten wurden dagegen nur 73 Sitzungen durch-

geführt.
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Anzahl der Sitzungen

1996 Anzahl Sitzungen 1997

7 2 10 u. mehr 2 6

3 9 1

2 8 3

28 6 7 5 28 

12 6 9

10 5 14 

20 13 4 11 22 

2 3 7

5 2 4

3 3 1 1 3

- 0 2

Die Anzahl der Sitzungen (286) nahm 1997 im Vergleich zu 1996 (299)

leicht ab. Bemerkenswert ist dabei, daß die Anzahl der Beiratssitzungen

1997 in Großstädten um 2% (von 123 auf 120) und bei Städten des

Typ M um 15% (von 103 auf 88) abgenommen, die Anzahl der Sit-

zungen in Kleinstädten um 7% (von 73 auf 78) zugenommen hat. 

Die Anwesenheit der Mitglieder bei den Sitzungen der Ausländer-

beiräte ging im Jahr 1997 gegenüber dem Vorjahr zurück:

In vielen Ausländerbeiräten hat sich bei den Mitgliedern offen-

sichtlich Frustration breit gemacht, weil sich ursprüngliche Erwartun-

gen bei der Durchsetzung eigener Ideen nicht ausreichend erfüllen

ließen. Viele Beiratsmitglieder müssen noch einen nicht immer leichten

Lernprozeß durchlaufen, bis sie akzeptieren können, daß eine ehren-

amtliche politische Arbeit in und mit Gremien in der Regel auf klein-

schrittige und langfristige Erfolge abzielt.

Um die Aktivitäten der Ausländerbeiräte angemessen zu würdi-

gen, müssen auch die Inhalte und Themen beachtet werden, mit de-

nen sich die Beiräte während der Sitzungen intensiv beschäftigten.
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Viele Ansprechpartner/innen (Vorsitzende und/oder Geschäftsführer)

hatten zur Beschreibung der Themen nicht die vorgegebenen Rubri-

ken im Fragebogen genutzt, sondern umfangreiche Sitzungsprotokol-

le und Anlagen beigefügt. Deshalb war die Auswertung aufwendig

und erforderte eine umsichtige Vorgehensweise. 

Die folgende Übersicht basiert auf den detaillierten Angaben von

25 Ausländerbeiräten, die per Hand ausgezählt wurden. Dabei wurde

sichtbar, daß die Annahme „Ausländerbeiräte beschäftigen sich vor-

rangig mit religiösen Themen“ nur in wenigen Einzelfällen zutreffend,

aber nicht typisch für die Arbeit von Beiräten in NRW ist. Am weitaus

häufigsten beschäftigten sich die Beiratsmitglieder in den Jahren 1996

und 1997 mit der Kindergarten- und Schulsituation von Migranten-

kindern und der Vorbereitung der jährlichen interkulturellen Woche.

Auch Probleme der Arbeitslosigkeit von ausländischen Arbeits-

kräften und die Förderung der Einbürgerung und des muttersprachli-

chen Ergänzungsunterrichts bzw. die Einrichtung von Deutschkursen

waren inhaltliche Schwerpunkte der Beiratsarbeit. 

Die Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber vor Ort beschäftigte

Beiräte kontinuierlich. Eine Besonderheit im Jahr 1997 betraf die Aus-

einandersetzung mit dem sogenannten „Kindervisum“; viele Migran-

tinnen und Migranten erleben die veränderten gesetzlichen Regelun-

gen zum Familiennachzug als „Schikane“, die einer sinnvollen und

notwendigen Integrationspolitik widersprechen. 

Insgesamt zeigt sich, daß die Ausländerbeiräte in NRW die Proble-

me der Zeit richtig erkennen und behandeln. Ein besonders schwer-

wiegendes aktuelles Problem ist die in den letzten Jahren dramatisch

angestiegene Arbeitslosenquote bei Migrantinnen und Migranten

(siehe auch Tabelle im Anhang). Die Verschlechterung der Lebensbe-

dingungen und Zukunftsperspektiven der ausländischen Familien

führt zu Gefährdungen der sozialen Sicherheit jedes einzelnen und ist

45Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen

Ausländerbeiräte in NRW 1997/98



eine Quelle für besondere Probleme, wie z.B. Drogensucht und Krimi-

nalität auch bei jugendlichen Migranten.

Themen der Sitzungen (n =25; in %)

Themenschwerpunkte 1996 1997

Kindergarten / Schule 52 40

Interkulturelle Woche 36 48

Kindervisum - 72

Beschäftigung/Arbeitslosigkeit 28 44

Einbürgerung 32 28

Flüchtlinge 28 28

Deutschkurse/Muttersprachl. 

Ergänzungsunterricht 32 16

Wohnsituation 28 16

Soziale Sicherung 12 24

Ausländerfeindliche Übergriffe /Diskriminierungen 20 12

Islamische / nichtchristliche 

Religionsausübung 12 16

Gesundheitsvorsorge 16 12

Senioren 16 12

Islamischer Religionskundeunterricht 8 16

Islamische Begräbnisstätte 16 8

Drogenproblematik 4 20

Zusammenarbeit mit RAA, AWO - 20

Jugendkriminalität 4 16

Aufenthaltsrecht 12 -

Gewaltprävention bei ausländischen Jugendlichen - 8

Situation türkischer Mädchen und Frauen 8 -

Einzelnennungen: Moschee-Neubau;

Ausländerpolitik der Ratsfraktionen 8 4
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2.2 Inhalte und Erfolge von Initiativen der Ausländerbeiräte

In § 27 Abs. 8 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfa-

len heißt es:

Der Ausländerbeirat kann sich mit allen Angelegen-

heiten der Gemeinde befassen. Auf Antrag des Aus-

länderbeirates ist eine Anregung oder Stellungnah-

me des Ausländerbeirats dem Rat, einer Bezirksver-

tretung oder einem Ausschuß vorzulegen. Der Vor-

sitzende des Ausländerbeirates oder ein anderes

vom Ausländerbeirat benanntes Mitglied ist berech-

tigt, bei der Beratung dieser Angelegenheit an der

Sitzung teilzunehmen; auf sein Verlangen ist ihm

dazu das Wort zu erteilen.

Diese Vorgaben ermöglichen den Ausländerbeiräten, die Entschei-

dungen der politischen Gremien vor Ort zu beeinflussen. Damit hat

das Land NRW Personen, die keine Mitglieder eines Stadt- bzw. Ge-

meinderats sind, Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen. Daher müßte

es für jeden Ausländerbeirat selbstverständlich sein, die rechtlichen

Möglichkeiten auszuschöpfen und mit eigenen Vorschlägen und Anre-

gungen für den Stadtrat initiativ zu werden. 

Leider zeigt sich in dieser Untersuchung, daß nur 37 der 60 Aus-

länderbeiräte (62%) eine Initiative realisiert haben. Die 23 anderen

Ausländerbeiräte (38%) wurden selbst dann nicht aktiv, wenn sie in

einer vorausgegangenen Beiratssitzung einen entsprechenden Be-

schluß gefaßt hatten. 
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Eigene Initiativen (in %):

Erfolge (n = 37; in%)

positiv 89

negativ 6

sonstiges 5

(vertagt usw.)
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62

38

Die Erfolgsquote von 89% für eigene Initiativen der Ausländer-

beiräte ist eine Anerkennung für die Arbeit von aktiven Ausländer-

beiräten. 

Die Gründe für eine eher passive Haltung vieler Ausländerbeiräte,

im Stadtrat nicht selbst initiativ zu werden, können vielfältig sein. Zu

geringes Selbstvertrauen, unzureichende rhetorische Fähigkeiten, feh-

lende politische Erfahrungen und ein zu geringer Informationsgrad

über die Handlungsmöglichkeiten von Ausländerbeiräten schränken

die Chancen für eine erfolgversprechende und zielgerichtete Beiratsar-

beit entscheidend ein. 

Die Qualität und Quantität selbständiger Initiativen von Auslän-

derbeiräten zu Problemlösungen für Migrantinnen und Migranten vor

Ort entscheiden maßgeblich über die politische Akzeptanz und Erfol-

ge der Ausländerbeiräte. 

So bewerten einige Ausländerbeiräte ihre Akzeptanz in der Kom-

mune als sehr gering, sind aber selbst noch nie initiativ geworden.

Häufig wird von Ausländerbeiräten die Stadtverwaltung als das Ent-

scheidungsgremium angesehen und nicht erkannt, daß ihr Ansprech-

partner für Wünsche, Anregungen und Anträge der Stadtrat ist.

Mitglieder in Ausländerbeiräten müßten besser über ihre rechtli-

chen Möglichkeiten informiert sein, damit sie mit Selbstvertrauen und

Selbstbewußtsein ihre Anliegen vertreten und durchsetzen können.



2.3 Angeforderte Stellungnahmen für den Stadtrat

Im § 27 Abs. 9 Gemeindeordnung NRW heißt es:

Der Ausländerbeirat soll zu Fragen, die ihm vom

Rat, einem Ausschuß, einer Bezirksvertretung oder

vom Bürgermeister vorgelegt werden, Stellung

nehmen. 

Nur 17 der 60 untersuchten Ausländerbeiräte (28%) wurden von

ihren Stadträten um Stellungnahmen zu bestimmten Themen gebe-

ten; sehr bedauerlich ist, daß nach dieser Untersuchung die Mehrzahl

der Ausländerbeiräte (72%) noch nie von „ihrem“ Stadtrat angespro-

chen wurde.

Erbetene Stellungnahmen durch Rat (in %)
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28

72

Erfolge (n = 17; in%)

positiv 50

negativ 17

sonstiges 33

(vertagt usw.)

Die fehlende Wahrnehmung des Ausländerbeirates durch kom-

munalpolitische Gremien und ihre fehlende Einbeziehung in die örtli-

che Arbeit fördert das Engagement der Migrantinnen und Migranten

zur politischen Partizipation/Mitwirkung nicht. Die Städte sollten

durch Einbeziehung „ihrer“ Ausländerbeiräte die Möglichkeit nutzen,

den politischen Dialog mit Migrantinnen und Migranten zu führen.

Leider nutzen viele Kommunen diese Chance (noch) nicht. 



Andererseits sollten die Ausländerbeiräte das Gespräch mit den

Stadträten suchen und sie auffordern, den Ausländerbeirat zukünftig

stärker an der gemeinsamen politischen Arbeit zu beteiligen.

2.4 Kooperation mit Parteien und Fraktionen

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine „Parteiendemokratie“. Auf

alle Entscheidungen der Administration haben Parteien bzw. Fraktio-

nen einen maßgeblichen Einfluß. Ohne die Zusammenarbeit mit Par-

teien und Fraktionen ist keine Organisation in der Lage, ihre Themen

und Lösungsansätze angemessen zu plazieren und durchzusetzen.

Eine gute Kooperation mit Parteien und Fraktionen ist daher für jede

politische Arbeit unerläßlich.

Da Ausländerbeiräte die politischen Gremien einer Kommune in

Migrationsfragen beraten sollen, müßte die Zusammenarbeit der Ge-

meinden mit den Ausländerbeiräten eine Selbstverständlichkeit sein.

Die Ausländerbeiräte sind zwar nach der Gemeindeordnung ein Teil

unseres demokratischen Systems, doch sind in der Praxis gemeinsame

Konsultationen nicht die Regel, sondern die Ausnahme.

Kooperation mit Parteien/Fraktionen (in %)
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35

52
13



„Die Kontakte zu den politischen Parteien müßten intensiviert wer-

den, aber das müßte von beiden Seiten erfolgen und nicht nur von

uns. Wir sind jedenfalls schon dabei, politische Multiplikatoren für un-

sere Arbeit zu suchen.“ Ausländerbeiratsvorsitzende(r)

Bestätigt werden diese Ansichten der Beiratsmitglieder auch durch Ein-

schätzungen der zuständigen Geschäftsführung:

„Leider haben wir keine Fraktionsmitglieder mehr in dem Auslän-

derbeirat. Das bedauern wir natürlich sehr, weil wir in dem vorherge-

henden Ausländerbeirat, in dem die Fraktionen anwesend waren, eine

bessere Anbindung zur Politik hatten. Deshalb versuchen wir jetzt

durch Einzelgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden diese Lücke zu

schließen und die Kontakte weiterhin zu pflegen. Es sind aber letztlich

viel weniger Kontakte zu den Fraktionen vorhanden, als wir früher

hatten und heute eigentlich brauchten.“ Geschäftsführer(in)

Als Beobachter der politischen Gremienarbeit stellt ein Pressevertreter

fest: „Der Ausländerbeirat stellt in den Ausschüssen keine Anträge

und trägt auch keine Konzepte vor, wie man das eine oder andere

Problem lösen könnte. Wenn sie sich dann doch zu Wort melden, tun

sie nur kund, daß es da und dort ein gewisses Problem gibt, das man

aber ohnehin schon kennt.

Dabei sind die Beiratsmitglieder oftmals rhetorisch so schlecht, daß

man entweder verschämt schmunzeln oder nur mit dem Kopf schüt-

teln kann, weil man sie gar nicht versteht. Ich glaube nicht, daß die

Politiker hier sagen: „Da müssen wir aber genau hinhören, weil uns

der Ausländerbeirat etwas Wichtiges zu sagen hat und er eine politi-

sche Macht ist.“

Es zittert hier wirklich keiner vor der politischen Macht des Aus-

länderbeirates. Aber ich glaube trotzdem, daß die Verwaltung und der
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Rat keine Probleme mit dem Ausländerbeirat haben und sich wirklich

um den Ausländerbeirat kümmern.“ Journalist(in)

Einige Kommunalpolitiker, die ihre Zusammenarbeit mit dem Auslän-

derbeirat durchaus positiv beurteilen, äußern gleichzeitig aber auch

Kritik:

„Die Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat ist innerhalb der

Politik sehr gewollt, weil wir denken, daß es bei den Ausländern sehr

spezifische Probleme gibt, die wir nicht kennen und die wir für sie

nicht formulieren können. Wir sind der Meinung, daß erwachsene

Menschen das Recht haben müssen, zu reden und ihre Bedürfnisse

selber anzumelden.

Deshalb haben wir auch die Position des sachkundigen Einwoh-

ners in jeden Ausschuß für den Ausländerbeirat geschaffen. Der Aus-

länderbeirat meldet sich zwar hier nur selten zu Wort und bringt nur

selten Anträge in die Ausschüsse, doch haben die eingereichten An-

träge eine sehr gute Qualität“. Die Parteien haben keine beratenden

Mitglieder mehr in den Ausländerbeirat benannt, weil wir gemeinsam

wollten, daß die Interessen der Ausländer auch von den Ausländern

selbst vertreten werden. Wir haben festgestellt, daß wir früher die Ar-

beit im Ausländerbeirat an uns gerissen und die Themen bestimmt ha-

ben. Das wollten wir nicht mehr, um den Ausländern die Möglichkeit

zu schaffen, sich politisch zu emanzipieren. Ich muß Ihnen aber jetzt

ehrlich sagen, daß wir nun seit drei Jahren keinen Kontakt mehr zum

Ausländerbeirat haben und wir uns heute überlegen müssen, wie wir

diesen Kontakt wieder herstellen können.“ Politiker(in)

„Bei uns in der Fraktion wird der Ausländerbeirat durchaus ernst ge-

nommen und als sachgerechtes Gremium akzeptiert. Bei uns gibt es

keine politischen Vorbehalte gegenüber dem Ausländerbeirat, weil wir
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den Ausländerbeirat als beratendes Gremium brauchen, da er die

Strukturen und Probleme der Ausländer besser kennt, als wir. Natür-

lich könnte diese Beratung des Ausländerbeirates noch etwas intensi-

ver ausfallen, als es heute der Fall ist. Doch dies setzt auch einen in-

tensiveren Kontakt untereinander voraus und wir müßten noch mehr

Zeit miteinander verbringen, die wir aber alle nicht haben.“

Politiker(in)

Fazit:

Die Resonanz und Akzeptanz der Ausländerbeiräte in der Kommunal-

politik und der Verwaltung ist zwar gut, doch fehlen häufig intensive

Kontakte der Ausländerbeiräte zu den politischen Gremien. Insbeson-

dere bei Ausländerbeiräten, in denen beratende Ratsmitglieder fehlen,

sind Kontakte nur rudimentär vorhanden und müssen mühsam von

den Beiratsvorsitzenden und den Geschäftsführern aufgebaut und ge-

pflegt werden. Es wäre daher den Ausländerbeiräten und den politi-

schen Entscheidungsträgern anzuraten, beratende Kommunalpolitiker

in den Ausländerbeirat zu delegieren.

Manche Beiratsmitglieder sind der Meinung, daß die Interessen

der Migranten deshalb immer mehr politisches Gewicht gewinnen

würden, weil die Einbürgerungszahlen und damit die Wahlbevölke-

rung größer würde. Diese Einschätzung teilen aber die interviewten

Kommunalpolitiker in den Gesprächen nicht; aus ihrer Sicht spielt die

Teilnahme der EU-Bürger und der eingebürgerten Migranten an den

nächsten Kommunalwahlen nur eine untergeordnete Rolle. Dagegen

betonten Kommunalpolitiker aber ihr Interesse, die bestehenden Pro-

bleme in ihren Kommunen mit den Betroffenen gemeinsam und part-

nerschaftlich zu lösen und den Migranten hierbei mehr politische Mit-

verantwortung zu übertragen.
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55..  DDiiee  AArrbbeeiittsswweeiissee  ddeerr  AAuusslläännddeerrbbeeiirräättee  

Eine systematische interne Organisation und Arbeitsweise sind wichti-

ge Prinzipien einer erfolgreichen politischen Arbeit. Zusätzlich müssen

die politischen Strukturen bekannt sein und Strategien entwickelt wer-

den, wie die einzelnen Entscheidungen letztendlich in diesen Struktu-

ren umgesetzt werden können. Daher müßte, wie bei jeder politischen

Organisation bzw. jedem Gremium, auch bei den Ausländerbeiräten

folgende These zutreffen:

These 5:

Die Ausländerbeiräte kennen die Strukturen der Kommunalpolitik

und besitzen Handlungsstrategien und politische Kompetenz, um ihre

Forderungen umzusetzen.

Bei dieser These lauten die übereinstimmenden Aussagen der Be-

fragten wie folgt:

„Ein Problem des Ausländerbeirates ist, daß der größte Teil der

Beiratsmitglieder nicht einmal im Ansatz die demokratischen Spielre-

geln kennt, wie etwa die Kommunalpolitiker. Die Spielregeln lauten:

„Informationen sammeln, Vorgespräche führen, Antrag stellen, Mehr-

heiten gewinnen, Antrag verabschieden, Werdegang des Beschlusses

verfolgen und ggf. intervenieren. Und wenn man ihnen etwas ab-

lehnt, sind sie maßlos enttäuscht und beleidigt, weil sie das Gefühl ha-

ben, ihre Leistungen würden nicht anerkannt. Sie haben noch nicht

nachvollzogen, daß man auch in der politischen Arbeit Abstimmungs-

niederlagen einstecken muß. 

Es gibt schon zwischen den Beiratsmitgliedern und den Kommu-

nalpolitikern eine deutliche Stufe in der politischen Arbeit, die das

Selbstverständnis des Ausländerbeirates als ein Ausschuß des Stadtra-

tes verhindert. Das Wissen, wie man in einem Ausschuß arbeitet, fehlt
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den meisten Ausländerbeiratsmitgliedern und wird eigentlich nur von

den Vorsitzenden gewährleistet.“ Journalist(in)

„Viele Ausländerbeiratsmitglieder verfolgen nur persönliche Interes-

sen oder haben hier mit einer Euphorie angefangen, als wären sie zum

Bundestagsabgeordneten gewählt. Als sie dann die Realität sahen,

waren sie bitter enttäuscht. Das war der erste Schlag, den sie bekom-

men haben. Auch mit der politischen Arbeit und den Formalitäten ha-

ben sie Schwierigkeiten, was z.B. eine Geschäftsordnung ist, was eine

Hauptsatzung ist.

Oder was ein Bürgermeister, Dezernent, Ausschußvorsitzender

oder Amtsleiter machen kann und nicht machen darf, wie sie einen

Antrag schreiben müssen und an wen sie diesen richten müssen. Und

das war der zweite Schlag, als sie erkennen mußten, daß sie noch

nichts wissen und noch viel lernen müssen. Doch wenn man ihnen das

sagt, sind sie schnell beleidigt. Sie denken, sie wissen schon alles, weil

sie ja gewählte Vertreter der Ausländer sind. Ihr Engagement ließ mit

der Zeit immer mehr nach.“ (Ausländerbeiratsvorsitzende(r)

„Die meisten Beiratsmitglieder sind nicht politisch engagiert und ken-

nen die Politik nur aus ihren Heimatländern. Sie haben leider falsche

Vorstellungen, was ein Ausländerbeiratsmitglied ist und was ein Aus-

länderbeirat erreichen kann.“ Ausländerbeiratsmitglied

„Meistens ist es so, daß die Beiratsmitglieder zu den Sitzungen kom-

men und in der Sitzung plötzlich einen Antrag formulieren. Das pas-

siert sehr spontan, ohne daß vorher Gespräche mit der Politik oder den

anderen Beiratsmitglieder geführt worden wären. Natürlich sind auch

keine Hintergrundinformationen bei der Verwaltung eingeholt wor-

den. Also, diese vorformulierten, abgesprochenen und die weiteren
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Schritte festlegenden Anträge sind doch mehr bei den Parteien, aber

nicht in dem Ausländerbeirat vorhanden.“ Geschäftsführer(in)

„Die politische Erfahrung der Beiratsmitglieder ist sehr unterschiedlich.

Die größte Dominanz liegt eindeutig bei dem Vorsitzenden, da er

schon lange Mitglied im Ausländerbeirat ist und sehr große politische

Erfahrungen besitzt. Das merkt man auch an seinen Vorschlägen, die

immer sachbezogen und gut recherchiert sind. Aber häufig werden

auch Vorschläge von anderen Beiratsmitgliedern gemacht, die sehr

spontan aus der eigenen Empfindung heraus kommen und ohne be-

sondere Sachkenntnisse formuliert sind.“ Politiker(in)

Fazit:

Aufgrund fehlender politischer Erfahrungen und Kompetenzen der

Beiratsmitglieder weisen manche Ausländerbeiräte in der strukturellen

und strategischen Arbeit noch Schwachpunkte auf. Diese Lücken wer-

den aber durch erfahrene Vorsitzende und Geschäftsführer unter Kon-

trolle gehalten. Besonders vorteilhaft für die Beiratsarbeit ist es, wenn

Beiratsmitglieder auch parteipolitisch aktiv sind.

Für die zukünftige Arbeit der Ausländerbeiräte wäre sicherlich die

erneute Kandidatur und die Wiederwahl der jetzigen Beiratsmitglieder

von großem Wert, da sonst die Lerneffekte der jetzigen Beiratsmitglie-

der für den Ausländerbeirat wieder verloren wären und ein Neuaufbau

die kontinuierliche Arbeit behindern würde.
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Im November 1997 beauftragte die Landesarbeitsgemeinschaft

der Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW) die For-

schungsgruppe FOKUS, eine Untersuchung über die Situation und

zukünftigen Perspektiven der Ausländerbeiräte in NRW durchzu-

führen. Da die Forschungsgruppe FOKUS bereits im ersten Halbjahr

1994 im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

NRW eine umfangreiche Untersuchung zur Situation der Ausländer-

beiräte durchgeführt hatte, konnten die bei der Erstuntersuchung ge-

sammelten Erfahrungen in der aktuellen Untersuchung fruchtbar ge-

nutzt werden. 

Seit Oktober 1994 ist die neue Gemeindeordnung NW gültig: in

§ 27 GO ist festgelegt, daß in vielen Gemeinden die Einrichtung von

Ausländerbeiräten eine Pflichtaufgabe ist. Schon vorher gab es in

NRW in über 100 Städten Ausländerbeiräte bzw. Arbeits- und Koordi-

nierungskreise, aber sie wurden ausschließlich auf freiwilliger Basis ein-

gerichtet. In der Regel engagierten sich in diesen Gremien neben Mi-

grantinnen und Migranten auch deutsche Ratsmitglieder, die stimm-

berechtigt und häufig auch als Vorsitzende bzw. Stellvertreter/innen

aktiv waren.

Seit Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung ist die Einrichtung

von Ausländerbeiräten in allen Gemeinden eine Pflichtaufgabe, in de-

nen mindestens 5.000 ausländische Einwohner leben bzw. mindestens

2.000 ausländische Einwohner leben und dies von mindestens 200

Wahlberechtigten beantragt wird. In den übrigen Städten und Ge-

meinden kann ein Ausländerbeirat gebildet werden.

Ergebnisse der Beiratswahlen im Jahr 1995

Insgesamt waren mehr als 1 Mio. Migrantinnen und Migranten wahl-

berechtigt; die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag bei etwa 27%.

Am höchsten mit jeweils über 50% war sie in den relativ kleinen
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kreisangehörigen Städten Bönen, Rietberg und Horn-Bad Meinberg

(hier erfolgte die Wahl zum Ausländerbeirat auf freiwilliger Basis). Die

Wahlbeteiligung in den kreisfreien Städten lag zwischen 37,1% (in

Hamm) und 12,2% (in Bonn). 

Derzeit gibt es in NRW 140 demokratisch gewählte Ausländer-

beiräte, deren Mitglieder von den wahlberechtigten Migrantinnen und

Migranten das Mandat zu ihrer Interessenvertretung erhielten. Insge-

samt 65 Kommunen waren zur Durchführung der Wahl verpflichtet

(dazu zählen alle 23 kreisfreien und zusätzlich 42 größere kreisan-

gehörige Städte); in 15 Gemeinden erfolgte die Wahl zum Ausländer-

beirat auf Antrag, in weiteren 59 Kommunen auf freiwilliger Basis.

Insgesamt stellten sich 454 Einzelbewerber/innen und 576 Listen

zur Wahl. Neben internationalen gab es auch nationale Listen. Zusätz-

lich gab es Wahlvorschläge, die von Parteien unterstützt wurden, z.B.

„Internationale Liste der SPD“, „Freunde der CDU“ usw. 

Gründung der LAGA NRW im Herbst 1996

Im Oktober 1996 gründeten 89 Ausländerbeiräte in Oberhausen die

LAGA NRW. Bis Juni 1998 hat sich die Zahl der in der LAGA vertrete-

nen Ausländerbeiräte auf insgesamt 103 erhöht. Neben der Interes-

senvertretung der Migrantinnen und Migranten auf Landesebene hat

die LAGA die Aufgabe, die Arbeit der Ausländerbeiräte vor Ort tat-

kräftig zu unterstützen.

Durchführung der Untersuchung

Ende 1997 wurde allen 140 Vorsitzenden der Ausländerbeiräte ein

umfangreicher Fragebogen zugeschickt, um Fragen zur Organisation

und Arbeitsweise sowie zu bisherigen Arbeitsschwerpunkten zu be-

antworten. Zusätzlich wurde der Stellenwert der LAGA und das Inter-

esse an einem regelmäßig erscheinenden Infodienst ermittelt. 
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An dieser schriftlichen Erhebung beteiligten sich 63 Städte; das

entspricht einer durchschnittlichen Rücklaufquote von über 45%. Er-

wartungsgemäß war die Rücklaufquote bei Großstädten mit 70%

deutlich höher als in kleineren Städten.

Auf der Basis der schriftlichen Erhebung wurden vier Städte (zwei

kreisfreie und zwei kreisangehörige Städte) ausgewählt, um in Inten-

sivgesprächen mit Beiratsmitgliedern, Ratsmitgliedern, Mitarbeitern

der Verwaltung, Journalisten und anderen wichtigen Multiplikatoren

ein möglichst differenziertes Bild über Funktion, Stellenwert und mög-

liche Probleme der jeweiligen Ausländerbeiräte zu erhalten. Diesen

qualitativen Untersuchungsteil erarbeitete der LAGA-Mitarbeiter Ha-

kan Saribas im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Gesamthochschu-

le Duisburg. Auch an der Durchführung der schriftlichen Befragung in

140 Kommunen von NRW war Hakan Saribas maßgeblich beteiligt.

Die folgende Zusammenfassung vermittelt einen Überblick über

die wichtigsten Ergebnisse, die bei der schriftlichen Befragung aller in

NRW bestehenden Ausländerbeiräte und der qualitativen Studie an-

hand von vier ausgewählten Kommunen gewonnen wurden. 

Größe der Ausländerbeiräte

Nach §27 GO soll die Anzahl der Beiratsmitglieder zwischen 5 und 29

betragen. Da aber in NRW Migrantinnen und Migranten aus über 180

Herkunftsländern leben und je nach Aufenthaltsstatus unterschiedli-

che Problemlagen bestehen, ergibt sich zwangsläufig, daß die jeweils

gewählten Beiratsmitglieder die Interessen aller in ihrer Kommune le-

benden Zuwanderer wahrnehmen sollen – unabhängig von ihrer eige-

nen ethnischen Zugehörigkeit. 

Im Rahmen des vorgegebenen Spielraums kann jede Kommune

eigenständig festlegen, wie viele Mitglieder ihr Ausländerbeirat hat.

Die Größe der Ausländerbeiräte schwankt erheblich; am größten ist
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der Ausländerbeirat in der Millionenstadt Köln mit 29 stimmberechtig-

ten Beiratsmitgliedern und am kleinsten in Geldern mit nur vier stimm-

berechtigten Mitgliedern (hier schied ein Mitglied ohne „Nachrücker“

aus).

Knapp zwei Drittel der Ausländerbeiräte haben neben stimmbe-

rechtigten auch beratende Mitglieder. Während Ratsmitglieder nur

ausnahmsweise zu stimmberechtigten Mitgliedern zählen, ist ihr An-

teil mit etwa 40% bei den beratenden Mitgliedern deutlich höher.

Mitgliederstruktur

In 95%aller an der Untersuchung beteiligten Ausländerbeiräten ist die

Zusammensetzung der Mitglieder international. Von allen derzeitigen

Mitgliedern kommen 65% aus der Türkei, 17% aus EU-Ländern, 12%

aus anderen Herkunftsländern; bei 6% handelt es sich um Einheimi-

sche, die von wahlberechtigten Migrantinnen und Migranten als

stimmberechtigte Mitglieder in ihren Ausländerbeirat gewählt wur-

den. 

Da Migranten aus der Türkei die weitaus größte Gruppe in NRW

bilden und ihr Anteil in den Ruhrgebietsstädten besonders hoch ist,

kann es nicht überraschen, daß Zuwanderer aus der Türkei in den mei-

sten Ausländerbeiräten in NRW die Mehrheit bilden. In fast allen

Beiräten arbeiten auch Frauen mit; nur 5% haben ausschließlich

männliche Mitglieder. Ein Ausländerbeirat ist paritätisch mit Frauen

und Männern besetzt; in einem Beirat bilden Frauen die Mehrheit.

Vorsitzende und Stellvertreter/innen

95% aller Ausländerbeiräte in NRW haben neben der/dem Vorsitzen-

den auch eine/n oder mehrere Stellvertreter/innen. Zwar sind 66%

der Vorsitzenden bzw. ihrer Stellvertreter/innen Zuwanderer aus der

Türkei, aber nur 48% haben die türkische Staatsangehörigkeit. Die
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Zahl der Migrantinnen und Migranten mit deutscher Staatsangehörig-

keit wird auch in Zukunft weiter zunehmen, weil die LAGA NRW seit

ihrer Gründung Ende 1996 eine breit angelegte Kampagne zur Einbür-

gerung von Migrantinnen und Migranten durchgeführt hat und auch

in Zukunft durchführen wird. 

Wie in anderen politischen Gremien haben die von den Beirats-

mitgliedern gewählten Vorsitzenden und ihre Stellvertreter/innen eine

besonders verantwortungsvolle Aufgabe: von ihrem ehrenamtlichen

Engagement hängt es maßgeblich ab, ob und inwiefern fruchtbare

Kontakte zum Rat und zur Verwaltung aufgebaut und gepflegt wer-

den. Auch haben sie großen Einfluß auf die kontinuierliche Motivation

der übrigen Beiratsmitglieder, aktiv die Arbeit der Ausländerbeiräte

mitzugestalten. 

Allgemein sollten alle Mandatsträger, aber ganz besonders die

Vorsitzenden, über die Hauptsatzung ihrer Kommune, die Geschäfts-

ordnung des Rates und der Ausschüsse und die Geschäftsordnung der

einzelnen Fraktionen informiert sein. Um eine fruchtbare Gremienar-

beit zu leisten, müssen selbstverständlich auch die einschlägigen Fach-

gesetze gut vertraut sein.

Für eine wirkungsvolle Beiratsarbeit ist es günstig, wenn in der

Hauptsatzung die Stellung des Ausländerbeirates in der Kommune ge-

nauer festgelegt wird – alternativ kann dies auch in der Satzung des

Ausländerbeirates geschehen, wenn sie vom Rat verabschiedet wurde.

Aufgrund der neuen Gemeindeordnung kann sich der Ausländer-

beirat mit allen kommunalpolitischen Angelegenheiten befassen. Da-

mit dieses umfassende Recht in sinnvoller Weise genutzt werden

kann, müssen die Vorsitzenden dafür sorgen, daß alle Vorlagen, die im

Rat oder in den Ausschüssen behandelt werden, vor Beschlußfassung

im Ausländerbeirat diskutiert werden können, damit ggf. hierzu eine

Stellungnahme abgegeben werden kann.
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Geschäftsstelle und eigener Etat

Insgesamt verfügen 90% aller Ausländerbeiräte in NRW über eine ei-

gene Geschäftsstelle: fast alle Ausländerbeiräte in Großstädten mit

mehr als 100.000 Einwohnern, aber nur zwei Drittel der Beiräte in

Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern. 

Obwohl nach der neuen Gemeindeordnung dem Ausländerbeirat

alle zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfü-

gung zu stellen sind, fehlen konkrete Hinweise zur Einrichtung und

Ausstattung einer Geschäftsstelle. Dabei ist unstrittig, daß ohne eine

funktionierende Geschäftsstelle eine wirkungsvolle Beiratsarbeit kaum

möglich ist. 

Dort, wo Ausländerbeiräte über eine Geschäftsstelle verfügen,

sind sie mehrheitlich in der Verwaltung – meist beim Sozialamt – an-

gesiedelt. Aus Sicht der LAGA NRW und vieler Kommunalpolitiker

könnte der Stellenwert der Ausländerbeiräte gestärkt werden, indem

die organisatorische Anbindung beim Bürgermeister oder Stadtdirek-

tor erfolgt. 

Dabei muß beachtet werden, daß der rechtliche Status der Beiräte

im Beziehungsgeflecht zwischen Rat und Verwaltung ungeklärt ist: of-

fen ist, ob Ausländerbeiräte wie Ausschüsse oder wie Fraktionen be-

handelt werden sollten. Damit hängt auch zusammen, inwiefern sie

das Recht haben, selbstbestimmt Arbeitskreise einzurichten, für die

zusätzliche Sitzungsgelder gezahlt werden. Schließlich hängt mit dem

rechtlichen Status auch die Frage einer Aufwandsentschädigung für

Vorsitzende zusammen.

Bislang waren nur 30% der Ausländerbeiräte bei der Stellenbeset-

zung der Geschäftsführung beteiligt. Auch dieses Ergebnis erscheint

verbesserungsbedürftig, weil Ausländerbeiräten grundsätzlich bei der

Besetzung der Stelle des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin ein

Mitspracherecht eingeräumt werden sollte. 
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Für den Stellenwert des Ausländerbeirates in der Kommune ist

auch von Bedeutung, ob und in welcher Weise ein eigener Etat z.B. für

Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen ist. Zwar verwalten 70% der Auslän-

derbeiräte in NRW einen eigenen Etat unterschiedlicher Höhe, aber

nur 58% wirken bei der Vergabe von Fördermitteln z.B. für Selbstor-

ganisationen ethnischer Minderheiten und ausländische Vereine mit. 

Anzahl und Teilnahme der Beiratssitzungen 1996 und 1997

Die Mehrzahl der Ausländerbeiräte tagte 1996 und 1997 mindestens

fünfmal pro Jahr. Drei Ausländerbeiräte führten 1996 nur jeweils eine

Sitzung durch; zwei dieser Beiräte organisierten 1997 keine weitere

Sitzung, ihre Arbeit kam zum Stillstand. 

Allerdings zeigt sich bei einer genauen Analyse, daß bei etwa 40%

der Ausländerbeiräte die regelmäßige Teilnahme der Mitglieder an den

Sitzungen im Jahr 1997 gegenüber dem Vorjahr abgenommen hat.

Neben Zeitmangel und/oder ungünstiger Terminplanung spielen da-

bei Enttäuschung und Resignation über die konkrete Arbeit bzw. die

begrenzten Möglichkeiten des Gremiums eine Rolle.

Themen der Sitzungen

Die Mehrzahl der Ausländerbeiräte in NRW behandelte in den letzten

beiden Jahren schwerpunktmäßig aktuelle Problemlagen von Migran-

tinnen und Migranten; zentrale Themen waren:

� Kindergarten/Schule

� interkulturelle Woche

� „Kindervisum“ (aktuelles Thema im Frühjahr 1997) 

� Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

� Einbürgerung

� Flüchtlinge

� Deutschkurse/muttersprachlicher Ergänzungsunterricht
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� Wohnsituation und soziale Sicherung

� Diskriminierung/Ausländerfeindlichkeit.

Nur vereinzelt setzen sich Beiräte mit religiösen Themen wie „islami-

sche Religion“ oder „Einrichtung von islamischen Begräbnisstätten“

auseinander. 

Dieses Ergebnis widerlegt das häufig erwähnte Vorurteil, durch die

Dominanz der türkischen Migranten würden sich die Ausländerbeirä-

te in NRW vorrangig mit islamischen Themen beschäftigen.

In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, daß 60%

der Ausländerbeiräte zu bestimmten Problemfeldern Arbeitskreise

bzw. Arbeitsgruppen gebildet haben – überwiegend auf Dauer. Typi-

sche Themenschwerpunkte dieser Arbeitskreise sind:

� Jugend- und Ausbildungssituation

� Übergang von Schule in Beruf

� Soziales

� Flüchtlingsbetreuung

� Gesundheit und Sport

� Kultur und Freizeit

� Lebenslagen der Migranten vor Ort.

Auch diese Bezeichnungen für Arbeitskreise bzw. Arbeitsgruppen

belegen, daß sich die Ausländerbeiräte mehrheitlich mit Problemen

beschäftigen, die charakteristisch für die unterschiedliche Migranten-

gruppen sind.

Kooperation mit Parteien und Fraktionen

Maßnahmen zur Gestaltung der Kommunalpolitik werden im Stadt-

bzw. Gemeinderat und im Kreistag entschieden und beschlossen. 

Die Vorbereitung und Vorberatung erfolgt in Ausschüssen und

Fraktionen; auch das Fachwissen in einzelnen Abteilungen/Bereichen
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der Verwaltung wird bei den parlamentarischen Entscheidungsprozes-

sen berücksichtigt. 

Aufgrund langjähriger Erfahrungen zwischen Rat, Ratsfraktionen,

Ratsausschüssen und Verwaltung haben sich Kooperationsformen

entwickelt, die das Zusammenspiel der kommunalen Selbstverwal-

tungsorgane wesentlich erleichtern. In diesem eingespielten System

müssen die Ausländerbeiräte ihren Standort dadurch absichern, daß in

der Hauptsatzung die Funktionen als eigenständiges Beratungsgremi-

um festgelegt sind.

Da aufgrund der neuen Gemeindeordnung Mitglieder der Rats-

fraktionen nur noch ausnahmsweise stimmberechtigte Mitglieder des

Ausländerbeirates sind, fehlt ein wichtiges Bindeglied zwischen dem

Ausländerbeirat und dem politischem Entscheidungsträger in der

Kommune. Um so wichtiger sind regelmäßige Kontakte zwischen den

Beiratsmitgliedern und den im Rat vertretenen Parteien bzw. Fraktio-

nen.

Laut eigenen Angaben kooperieren 35% der Beiräte in NRW re-

gelmäßig und 50% zumindest gelegentlich mit den im Rat vertretenen

Fraktionen. Dabei ist es für die Zusammenarbeit zwischen Ausländer-

beirat und Fraktionen günstig, wenn Beiratsvorsitzende bzw. beson-

ders engagierte Beiratsmitglieder zusätzlich Mitglied von im Rat ver-

tretenen Parteien sind.

Damit Ausländerbeiräte ihre Funktion als Beratungsgremien effek-

tiv wahrnehmen können, sind zwei Voraussetzungen notwendig: Ei-

nerseits müssen die im Rat vertretenen Parteien offen sein für die Be-

lange der Migranten vor Ort, andererseits müssen die Beiratsmitglie-

der beweisen, daß sie kommunalpolitische Kompetenz mitbringen.

Dazu gehört auch, daß sie die Aufgaben und Möglichkeiten der Kom-

munalpolitik angemessen einschätzen können.
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Stellenwert der Ausländerbeiräte in den Kommunen

Die Anerkennung und Akzeptanz der Ausländerbeiräte in der Kom-

munalpolitik ist selbstverständlich vom Engagement der Beiratsmit-

glieder (und ganz besonders der Vorsitzenden) abhängig. Eine wir-

kungsvolle Beiratsarbeit setzt außerdem voraus, daß die Mandatsträ-

ger mit Selbstvertrauen und rhetorischem Geschick ihre Positionen in

kommunalpolitischen Gremien angemessen vertreten können. Grund-

legende politische Erfahrungen und Informationen über die Hand-

lungsmöglichkeiten erleichtern eine zielgerichtete und erfolgverspre-

chende Beiratsarbeit.

Für engagierte und aktive Ausländerbeiräte bestehen vielfältige

Möglichkeiten, Probleme der nicht-deutschen Bevölkerungsgruppen

in kommunalpolitischen Gremien anzusprechen und Lösungsangebo-

te vorzuschlagen. Allerdings wurden in den letzten Jahren von einigen

Ausländerbeiräten in NRW die Chancen zur politischen Mitwirkung

nicht genutzt, weil sie einerseits zu sehr mit internen Problemen be-

schäftigt waren, andererseits aber auch nicht hinreichend von den Or-

ganen der kommunalen Selbstverwaltung unterstützt und eingebun-

den wurden. Um so wichtiger ist es, daß in der Hauptsatzung die Mit-

wirkungsrechte der Migranten zur politischen Partizipation in ihrer

Kommune genauer festgelegt sind.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Stellenwert der Ausländerbeiräte ist auch davon abhängig, ob und

in welchem Umfang eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit realisiert

werden kann. Manche Ausländerbeiräte erhielten zwar Mittel zur

Selbstdarstellung in Broschüren, aber vielen fehlen wichtige Voraus-

setzungen z.B. für eine systematische Pressearbeit, weil es an finanzi-

ellen Hilfen und Know-how fehlt. Um so mehr wurde die Idee der

LAGA NRW begrüßt, viermal pro Jahr einen Infodienst für alle Auslän-
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derbeiräte in NRW herauszugeben. Mittlerweile ist der neu entwickel-

te 8seitige Infodienst „Migration“ dreimal erschienen; die Ausgabe im

November 1998 wird gerade vorbereitet. 

Neuwahlen zum Ausländerbeirat 1999

1999 werden auf der Grundlage der Gemeindeordnung von 1994 er-

neut Wahlen zu den kommunalen Ausländerbeiräten durchgeführt. 

Dabei wäre es gut, wenn sich (anders als in Hessen 1997) mög-

lichst viele Zuwanderinnen und Zuwanderer (aus den unterschiedlich-

sten Herkunftsländern) an den Wahlen „ihres Ausländerbeirates“ be-

teiligten. Um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen, ist

eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit der LAGA NRW wie der Aus-

länderbeiräte vor Ort notwendig. 

Die zuständigen Ministerien in NRW sollten die Wahlen zum Aus-

länderbeirat im Jahr 1999 ideell und finanziell fördern, weil dadurch

ein Zeichen gesetzt wird, daß die Landesregierung der politischen Mit-

wirkung der hier lebenden Migrantinnen und Migranten eine wichtige

Bedeutung beimißt.

Zukunftsperspektiven

Die Lebenslagen vieler Migrantinnen und Migranten in Deutschland

und in NRW werden maßgeblich durch Probleme bestimmt, deren Lö-

sung außerhalb des kommunalen Zuständigkeitsbereichs liegen. 

Beim Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewer-

berleistungsgesetz usw. handelt es sich um bundeseinheitliche Rege-

lungen, die nur bei neuen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag ver-

änderbar sind. Auch ein kommunales Wahlrecht für alle hier auf Dau-

er lebenden Angehörigen von Minderheiten mit nicht-deutschem Paß

(nicht nur für Angehörige aus EU-Ländern) erfordert ein neues Gesetz

auf Bundesebene.
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Ein besonders drängendes gesamtgesellschaftliches Problem stellt

die in den letzten Jahren stark angewachsene Arbeitslosigkeit in

Deutschland und in NRW dar, von der Zugewanderte (Ausländer wie

Aussiedler) überproportional häufig betroffen sind. Die durchschnittli-

che Arbeitslosenquote bei ausländischen Arbeitskräften in NRW be-

trägt über 20%, in manchen Städten des Ruhrgebiets über 30%. 

Zum Abbau der Arbeitslosigkeit sind umfassende Maßnahmen ei-

ner aktiven Arbeitsmarktpolitik erforderlich, die auf Bundes- und Lan-

desebene entwickelt und in den Kommunen umgesetzt werden müs-

sen.

Auch wenn die Rahmenbedingungen für Migranten verbessert

werden würden, bleibt die Frage bestehen, wie gesellschaftliche und

politische Partizipationsmöglichkeiten der nicht-deutschen Bevölke-

rung weiterentwickelt werden können. 

Ausländerbeiräte könnten selbst nach Verwirklichung eines Wahl-

rechts für alle Migranten eine wichtige Funktion als gesellschaftspoliti-

sche Interessenvertretung für Zugewanderte behalten.

Allerdings sollte überlegt werden, ob die Bezeichnung „Auslän-

derbeirat“ in Zukunft beibehalten wird. Schließlich sind viele Migran-

tinnen und Migranten der 2. und 3. Generation hier geboren und auf-

gewachsen und gelten nur deshalb als Ausländer/in, weil ihre Eltern

einen nicht-deutschen Paß haben. Und immer mehr Migrantinnen

und Migranten der 1. Generation werden die Einbürgerung beantra-

gen und vollziehen.

Ausländer/innen aus EU-Ländern und eingebürgerte Migrantin-

nen und Migranten aus anderen Herkunftsländern, die aufgrund ihrer

aktiven Mitarbeit in Ausländerbeiräten wichtige Erfahrungen und

Kenntnisse in der Kommunalpolitik erworben haben, sollten als Kandi-

daten bei den Kommunalwahlen in NRW im Herbst 1999 berücksich-

tigt werden. 
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Für die zukünftige Arbeit der Ausländerbeiräte wäre die Wieder-

wahl der jetzigen Beiratsmitglieder von großem Wert, da sonst die

Lerneffekte der jetzigen Beiratsmitglieder für dieses wichtige kommu-

nale Beratungsgremium wieder verloren gingen und eine Fortsetzung

der kontinuierlichen Arbeit behindert würde.

Viele Mandatsträger in den Ausländerbeiräten haben im Rahmen

ihrer bisherigen Arbeit wichtige politische Erfahrungen sammeln und

Kompetenzen erwerben können, die notwendig sind, um kommunal-

politische Entscheidungsprozesse sinnvoll zugunsten der in NRW 

lebenden Migrantinnen und Migranten zu beeinflussen.
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11..  §§  2277  ddeerr  GGeemmeeiinnddeeoorrddnnuunngg

NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn

(1) In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist

ein Ausländerbeirat zu bilden. In Gemeinden mit mindestens 2.000

ausländischen Einwohnern ist ein Ausländerbeirat zu bilden, wenn

mindestens 200 Wahlberechtigte gemäß Absatz 3 es beantragen.

In den übrigen Gemeinden kann ein Ausländerbeirat gebildet wer-

den. Der Ausländerbeirat besteht aus mindestens fünf und höch-

stens 29 Mitgliedern; das Nähere regelt die Hauptsatzung.

(2) Die Mitglieder des Ausländerbeirates werden in allgemeiner, un-

mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer der

Wahlzeit des Rates nach Listen oder als Einzelbewerber gewählt.

Die Wahl findet spätestens innerhalb von acht Wochen nach der

Wahl des Rates statt. Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisheri-

gen Mitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt des neuge-

wählten Ausländerbeirates weiter aus.

(3) Wahlberechtigt sind mit Ausnahme der in Absatz 4 bezeichneten

Personen alle Ausländer, die am Wahltag

– 18 Jahre alt sind,

– sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig

aufhalten und

– seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihre Wohnung, 

bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung haben.

(4) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer

a) die zugleich Deutsche im Sinne von Artikel 116 Absatz 1

des Grundgesetzes sind,

b) auf die das Ausländergesetz nach seinem § 2 Abs. 1

keine Anwendung findet,

c) die Asylbewerber sind.
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(5) Wählbar sind alle Wahlberechtigten sowie alle Bürger der

Gemeinde.

(6) Bei der Feststellung der Zahl der ausländischen Einwohner nach

Absatz 1 bleiben die in Absatz 4 bezeichneten Personen außer Be-

tracht. Die Gemeinde hat die Voraussetzungen nach Absatz 3 und

4 zu prüfen.

(7) Für die Rechtsstellung der Mitglieder des Ausländerbeirates gelten

die §§ 30, 32 Absatz 2, §§ 33, 43 Absatz 1, § 44 und § 45 mit Aus-

nahme des Abs. 4 Satz 1 entsprechend. Der Ausländerbeirat wählt

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stell-

vertreter. Der Ausländerbeirat regelt seine inneren Angelegenhei-

ten durch eine Geschäftsordnung.

(8) Der Ausländerbeirat kann sich mit allen Angelegenheiten der Ge-

meinde befassen. Auf Antrag des Ausländerbeirates ist eine Anre-

gung oder Stellungnahme des Ausländerbeirats dem Rat, einer Be-

zirksvertretung oder einem Ausschuß vorzulegen. Der Vorsitzende

des Ausländerbeirates oder ein anderes vom Ausländerbeirat be-

nanntes Mitglied ist berechtigt, bei der Beratung dieser Angele-

genheit an der Sitzung teilzunehmen; auf sein Verlangen ist ihm

dazu das Wort zu erteilen.

(9) Der Ausländerbeirat soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Aus-

schuß, einer Bezirksvertretung oder vom Bürgermeister vorgelegt

werden, Stellung nehmen.

(10) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben er-

forderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

(11) Für die Wahl zum Ausländerbeirat gelten die §§ 2,5 Abs. 1, §§ 9

bis 11, 13, 24, 25, 29, 30 34 bis 38, 45, 46, 47 Satz 1 und § 48

des Kommunalwahlgesetzes entsprechend mit Ausnahme der

Regelung über die Briefwahl und den Wahlschein. Das Innenmi-

nisterium kann durch Rechtsverordnung das Nähere über den
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Wahltag, die Wahlvorschläge sowie weitere Einzelheiten über die

Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie über die Wahl-

prüfung regeln.

22..  BBeesscchhlluußß  ddeerr  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  vvoomm

2266..1100..11999966  

„„AAnnrreegguunnggeenn  zzuurr  ÄÄnnddeerruunngg,,  EErrggäännzzuunngg  uunndd

AAuussggeessttaallttuunngg  ddeess  §§  2277  GGeemmeeiinnddeeoorrddnnuunngg““  

1. In erster Linie wird nach wie vor als Mangel empfunden, daß die

stimmberechtigte Teilnahme von Mitgliedern der Ratsfraktionen an

den Sitzungen des Ausländerbeirates nicht möglich ist. Dadurch fehlt

das wichtigste Bindeglied zwischen den Ausländerbeiratsmitgliedern

und den politischen Entscheidungsträgern in der Gemeinde.

2. Nach § 27, Abs. 8, Satz 1, Gemeindeordnung kann sich der Auslän-

derbeirat mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen. Dieses

umfassende Recht läßt dem Ausländerbeirat von sich aus alle Mög-

lichkeiten zu Initiativen.

Problem: Es muß auch sichergestellt sein, daß er alle Vorlagen, die

in Rat und Ausschüssen behandelt werden, vor Beschlußfassung er-

hält, damit er, falls gewünscht, hierzu eine Stellungnahme abgeben

kann.

3. Neben dem Recht, sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde

befassen zu können, muß auch sichergestellt werden, daß der Auslän-

derbeirat sich ,,mit allen Fragestellungen, die sich aus dem Zusam-

menleben von Menschen verschiedener kultureller Herkunft ergeben

und mit Angelegenheiten der Ausländerintegration“ im Vorfeld der
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Entscheidung von Rat, Ausschüssen und Bezirksvertretungen befassen

kann.

Hierzu ist es erforderlich, daß die Geschäftsstelle dafür sorgt, daß

solche Vorlagen den Ausländerbeirat rechtzeitig erreichen.

4. Nach § 27, Abs. 8 , Satz 2 GO, ist auf Antrag des Ausländerbeirates

eine Anregung oder Stellungnahme des Ausländerbeirates dem Rat,

einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuß vorzulegen. Das bedeu-

tet, daß der Ausländerbeirat das Recht hat zu verlangen, daß seine

Stellungnahme dem Rat vorgelegt und auch dort öffentlich behandelt

wird und nicht schon vorab in Ausschüsse verwiesen wird, die nicht

das gleiche Maß an Öffentlichkeit erreichen. Erst das Ergebnis der Be-

ratung im Rat könnte richtigerweise die Verweisung in Ausschüsse

sein. Denkbar wäre auch, daß eine „Beratungsfolge“ aufgebaut wird,

an deren Ende aber die Behandlung im Rat stehen müßte. Von Anfang

an eine Behandlung im Rat abzulehnen, obwohl dies vom Ausländer-

beirat gewünscht wird, ist nicht zulässig.

5. In Zusammenhang mit dieser Vorschrift ist auch das ,,wie“ der Wei-

tergabe an Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen wichtig. Unstrit-

tig scheint, daß der Wortlaut der Stellungnahme bzw. Anregung wei-

tergegeben werden muß. Die Praxis, daß die Verwaltung aber diese

Anregung mit einer (negativen) Beschlußempfehlung versieht und die

Annahme des Anliegens des Ausländerbeirates nur als ,,Alternative“

vorsieht, ist eine Beeinflussung, die beim Innenminister beanstandet

werden soll. Eine Regelung darüber, in welchem Zeitraum solche An-

regungen vorgelegt werden, ist dringend erforderlich, da der Eindruck

entsteht, daß oft absichtlich die Vorlage verzögert wird. Eine Formu-

lierung ,,unverzüglich, spätestens innerhalb drei Monaten“, wäre

sinnvoll.
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6. Damit der Ausländerbeirat die Möglichkeit erhält, sich mit allen An-

gelegenheiten zu befassen, sollte ihm gesetzlich das Recht eingeräumt

werden, für alle Ratsausschüsse sachkundige Einwohner zu benennen,

die in jeder Sitzung, auch im nicht-öffentlichen Teil, die Möglichkeit zur

Teilnahme und Rederecht haben. Das gleiche muß für die/den Vorsit-

zende/n bei Ratssitzungen gelten. Mittelfristig sollte aufgrund der Tat-

sache, daß inzwischen viele Migrantinnen und Migranten, die Mitglied

in einem Ausländerbeirat sind, die deutsche Staatsangehörigkeit besit-

zen, angestrebt werden, daß die Ausländerbeiräte für die Ausschüsse

eine/n sachkundige/n Bürger/in benennen können.

7. In § 27 ist das Anfragerecht nicht geregelt, das aber für die Arbeit

der Ausländerbeiräte von besonderer Bedeutung ist. Wichtig wäre es,

verbindliche Regelungen für alle Städte vorzuschreiben, die jedem ein-

zelnen Beiratsmitglied ein Anfragerecht einräumen (siehe Musterge-

schäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes). Leider ist dies

nicht in allen Kommunen der Fall.

8. Ungeklärt bzw. uneinheitlich in den Städten ist der rechtliche Status

der Beiräte im Beziehungsgeflecht zwischen Rat und Verwaltung. Sind

also Ausländerbeiräte zu behandeln wie Ausschüsse oder wie Fraktio-

nen? Haben sie das Recht, Unterausschüsse oder Arbeitskreise einzu-

richten, für die Sitzungsgelder gezahlt werden? Für eine effektive Ar-

beit erscheint dies unbedingt notwendig zu sein.

Eine Qualifizierung des Ausländerbeirates als ,,Unterausschuß des

Sozialausschusses“ ist nach der Aufgabenstellung des § 27 GO un-

zulässig.

Mit dem rechtlichen Status hängt auch die Frage einer Aufwands-

entschädigung für Ausländerbeiratsvorsitzende zusammen, auf die

diese einen Anspruch haben sollten. Der enorme zeitliche und finanzi-
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elle Aufwand könnte durch eine solche Pauschale zumindest teilweise

aufgefangen werden.

9. Ebenso wie in Ausschüssen sollte sichergestellt sein, daß die Ver-

waltung hochrangig, also mindestens auf Ebene der Beigeordneten im

Ausländerbeirat vertreten sein muß. Diese können in der Sitzung si-

cherlich das Wort für die Verwaltung an Amtsleiter/innen oder andere

kompetente Mitarbeiter weitergeben. Eine Pflicht zur Anwesenheit

verstärkt aber die Mitverantwortung der Verwaltung für eine effektive

Arbeit des Ausländerbeirates.

10. § 27 Abs. 10 GO sagt lapidar: ,,Dem Ausländerbeirat sind die zur

Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu

stellen“. Hier ist zunächst die ,,Geschäftsstelle“ anzusprechen. Daß es

eine solche Geschäftsstelle geben muß, dürfte für jedes Ausländerbei-

ratsmitglied klar sein. Da dies sich aber nicht wörtlich aus der Gemein-

deordnung ergibt, wird das Recht, eine solche Geschäftsstelle zu for-

dern, von manchen Verwaltungen bestritten.

11. Selbst dann, wenn eine Geschäftsstelle eingerichtet wird, bestehen

hinsichtlich der Aufgabenstellung, der Angliederung und des Perso-

nals ganz unterschiedliche Profile solcher Geschäftsstellen. Die Ar-

beitsgruppe hält folgende Mindestanforderungen, die den Gemein-

den vom Innenminister als Empfehlung weitergegeben werden soll-

ten, für unbedingt notwendig:

� Dem Ausländerbeirat wird bei der Besetzung der Stelle der Ge-

schäftsführerin/des Geschäftsführers ein Mitspracherecht einge-

räumt.

� Die organisatorische Anbindung sollte beim Bürgermeister/Stadtdi-

rektor erfolgen.
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Eine klare Aufgabenabgrenzung zum/zur Ausländerbeauftragten

sollte definiert werden. Eine gleichzeitige Aufgabenwahrnehmung als

Geschäftsführer/in des Ausländerbeirates und Ausländerbeauftragte/r

in einer Person erscheint nicht sinnvoll. Zumindest in kleineren Städten

stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt neben dem Ausländerbeirat

die Einrichtung eines/einer Ausländerbeauftragten (von wem bean-

tragt?) sinnvoll ist. Es muß sichergestellt werden, daß der Ausländer-

beirat (der/die Vorsitzende) unverzüglich Kenntnis von allen an ihn

gerichteten Schreiben, Einladungen usw. erhält. Eine ausführliche Auf-

gabenbeschreibung als Muster für die Mindestanforderungen an eine

Geschäftsstelle ist beigefügt.

Daraus ergibt sich, daß bei einer Arbeit, die den Ausländerbeirat

sinnvoll unterstützen soll, bei kleinen Städten mindestens eine halbe

Stelle für die Geschäftsstelle eingerichtet werden muß.

12. Weitere Problembereiche, die die „erforderlichen Mittel“ betref-

fen, in Stichpunkten:

� „Eigener“ Etat, für den der Ausländerbeirat Entscheidungsrecht

hat, u.a. für Mitgliedsbeiträge, z.B. für die LAGA-NRW;

� „Eigene“ Öffentlichkeitsarbeit, unabhängig von der Pressestelle der

Stadt, und Ausstattung mit den erforderlichen finanziellen, sachli-

chen, personellen Ressourcen hierzu;

� Sitzungsgelder, insbesondere für Unterausschüsse oder Arbeitskrei-

se des Ausländerbeirates bzw. das grundsätzliche Recht, überhaupt

solche einrichten zu können;

� Übernahme von Fahrtkosten (z.B. Sitzungen der LAGA-Gremien);

� Versicherungsschutz, Fortbildungskosten;

� Zur Verfügungstellung von Büro-, Beratungs- und Besprechungs-

räumen sowie Büroausstattung mit Telefon, Fax, PC, etc.
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Abschließend eine Anmerkung zum oft angesprochenen Thema

,,Minderheitenschutz“ im Ausländerbeirat: Die LAGA NRW lehnt eine

solche Regelung ab. Mit gutem Grund sieht die Gemeindeordnung

eine solche auch nicht vor. Die Mitglieder vertreten, unabhängig von

ihrer Staatsangehörigkeit, alle in der Gemeinde lebenden Migrantin-

nen und Migranten. Ein Minderheitenschutz innerhalb einer Minder-

heitenvertretung wäre ein Widerspruch in sich und würde Gegensätze

in der praktischen Arbeit der Beiräte vor Ort erst provozieren.

Einrichtung einer Geschäftsstelle für den Ausländerbeirat

hier: Aufgabenbeschreibung

� Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausländerbeirates so-

wie der Arbeitskreise u.a.

� Tagesordnungspunkte sammeln, zusammenstellen

� Einladungen fertigen, kopieren, versenden

� Informationen und Vorlagen zur Tagesordnung sammeln,

zusammenstellen

� Protokollführung

� Führung der Geschäftsstelle

� Anträge, Anfragen, Mitteilung an die Verwaltung, Politik und

andere Institutionen, Verbände, Vereine etc. fertigen

� Führung des Schriftverkehrs

� Aktenführung

� allgemeine Koordinierungsaufgaben
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� Geschäftsstelle als Anlaufstelle in allen Angelegenheiten des Aus-

länderbeirates

� Anlaufstelle für ausländische und deutsche Einwohnerinnen in

Angelegenheiten des Ausländerbeirates

� Kontaktstelle für Institutionen, Verbände, Vereine etc. in Angele-

genheiten des Ausländerbeirates

� Terminvergabe und Kontaktvermittlung zu Mitgliedern des Aus-

länderbeirates

� Sprechstunden mit Mitgliedern des Ausländerbeirates im Um-

fang von 2 Stunden wöchentlich

� Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbeirates

� Pressemitteilungen verfassen und versenden

� Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen,

Seminaren etc.

� Erstellung von lnformationsbroschüren

� Verfassung von Tätigkeitsberichten des Ausländerbeirates

� Archivierung aller Veröffentlichungen des/über den Ausländer-

beirat(es)

� Sonstige Aufgaben einer Geschäftsstelle

Wichtig ist die Feststellung, daß die Aufgabenwahrnehmung im-

mer nach Abstimmung und im Auftrag des Ausländerbeirates bzw.

der/des Vorsitzenden erfolgt.
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33..  SStteelllluunnggnnaahhmmee  ddeerr  LLAAGGAA  NNRRWW  zzuurr

EEiinnrriicchhttuunngg  vvoonn  kkoommmmuunnaalleenn  

MMiiggrraattiioonnssaauusssscchhüüsssseenn

(Beschluß des Hauptausschusses am 29.11.1997 in Ratingen)

Die LAGA NRW hat ihren Mitgliedsbeiräten ein Schreiben des Innen-

ministeriums an die Kommunen zur Kenntnis übermittelt, nach dessen

Inhalt zur Zeit die Frage geprüft wird, ob es einen Bedarf zur Ände-

rung, Ergänzung oder Fortschreibung der Gemeindeordnung NW

gebe. In diesem Zusammenhang war dem Innenminister der Antrag

Nr. 2 „Ergebnisse der Arbeitsgruppe § 27 GO“ aus der Gründungs-

versammlung in Oberhausen als Anregung der LAGA NRW überge-

ben worden.

Für den Fall, daß eine Ergänzung bzw. Fortentwicklung der Ge-

meindeordnung tatsächlich erfolgen kann, wird derzeit die Einrichtung

von kommunalen „Migrationsausschüssen“ bedacht, wozu die dazu

verwendete Bezeichnung eher ein Arbeitstitel sein soll.

Sowohl in den Gesprächen des Vorstandes mit verschiedenen

Landtagsabgeordneten als auch in der Hauptausschußsitzung am

20.9.97 in Bonn in Gegenwart von Herrn Innenminister Kniola wurde

dabei auch die Frage einer verbesserten Einbindung der gegenwärti-

gen Ausländerbeiräte in ihr kommunales Politikgeschehen erörtert.

Deshalb gibt die LAGA NRW hierzu folgende Stellungnahme ab:

Die Bezeichnung „Ausländerbeirat“ erscheint nicht mehr zeit-

gemäß. Unabhängig von sonstigen Änderungen des § 27 GO sollte

eine andere Benennung erfolgen. Die LAGA schlägt deshalb vor, das

kommunale Gremium „Migrationsausschuß“ zu nennen.

Die LAGA befürwortet jede Änderung des § 27 GO, die eine bes-

sere Verzahnung der Arbeit der Vertretungskörperschaft mit ihrem

„Migrationsausschuß“ ermöglicht, als dies bisher gegeben ist. Ein
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kommunaler „Migrationsausschuß“ findet unter folgenden Voraus-

setzungen die Zustimmung der LAGA:

a) Die Vertreterinnen und Vertreter der nicht-deutschen Wohnbe-

völkerung werden wie bisher von allen Migrantinnen und Migranten

gewählt. Wählbar ist der gleiche Personenkreis wie bisher.

b) Die auf diese Weise gewählten Personen haben im „Migrati-

onsausschuß“ volles Stimmrecht.

c) Daneben gehören dem „Migrationsausschuß“ bis zu einem

Drittel der Gesamtzahl seiner Mitglieder von der Vertretungskörper-

schaft aus ihrer Mitte gewählte Personen stimmberechtigt an.

d) Der „Migrationsausschuß“ hat Beschlußrecht im Rahmen der

von der Vertretungskörperschaft zur Verfügung gestellten Mittel.

In diesem Zusammenhang ist das Problem zu lösen, damit „sach-

kundigen“ Einwohnerinnen und Einwohnern in einem solchen Aus-

schuß bei der Vertretungskörperschaft volles Stimmrecht zugebilligt

werden kann. Ein „Migrationsausschuß“, in welchem die Mitglieder

der Vertretungskörperschaft Stimmrecht haben, die gewählten Vertre-

terinnen und Vertreter der Migrantinnen und Migranten dagegen nur

beratend mitwirken, wird von der LAGA abgelehnt.

Ebenso lehnt die LAGA einen „Migrationsausschuß“ ab, in den die

Vertreterinnen und Vertreter der nicht-deutschen Wohnbevölkerung

nicht durch Urwahl gewählt, sondern von den verschiedenen (zuvor

von der Vertretungskörperschaft) benannten Organisationen delegiert

werden. Ein solches Gremium wäre ein Rückschritt in die Zeit vor Ein-

richtung der ersten Ausländerbeiräte und würde der Orientierung auf

mehr demokratische Beteiligung und Mitwirkung widersprechen.

Unabhängig von dieser Stellungnahme fordert die LAGA NRW,

daß der Wahltag 1999 für den Migrationsausschuß (oder Ausländer-

beirat) identisch ist mit dem Wahltag für die kommunale Vertretungs-

körperschaft. 
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55..  TTaabbeelllleenn

Die folgenden Tabellen (zu den Ausländeranteilen in den kreisfreien

Städten und Kreisen) erlauben einen differenzierten Überblick auch

über die jeweiligen Anteile der Ausländer/innen mit türkischem Paß

(TR) an der ausländischen Bevölkerung:  

Kreisfreie Städte

(Quelle: LDS Zahlenspiegel 1997, 5/1998; Stand per 31.12.1996)
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Stadt Fläche Bevölk. Einw./ Ausländer/ Anteil Anteil 
in km2 km2 innen in % TRin%

Köln 405 964346 2384 198681 20,6 40,0

Düsseldorf 217 571475 2632 111534 19,5 15,8

Remscheid 75 121592 1639 21943 18,0 40,2

Duisburg 233 532701 2299 93636 17,6 57,1

Solingen 89 165087 1853 25593 15,5 34,2

Wuppertal 168 379820 2268 58106 15,3 27,7

Hagen 160 210950 1322 32213 15,3 34,3

Gelsenkirchen 105 289023 2777 41271 14,3 59,8

Krefeld 138 247772 1815 35293 14,2 39,3

Bonn 141 302873 2064 42692 14,1 15,0

Aachen 161 247792 1542 34103 13,8 26,2

Herne 51 178718 3499 23466 13,1 58,4

Bielefeld 258 324132 1258 41761 12,9 43,3

Dortmund 280 597024 2137 74963 12,6 37,4

Leverkusen 79 162977 2058 20162 12,4 24,0

Oberhausen 77 223884 2913 25338 11,3 42,4

Hamm 226 182213 811 20303 11,1 58,5

Mönchengladb. 170 266873 1565 29717 11,1 33,2



Essen 210 611827 2923 61458 10,0 30,8

Mülheim/Ruhr 91 176000 1934 16960 9,6 35,0

Bochum 145 398467 2753 374310 9,4 37,7

Bottrop 101 121051 1199 10629 8,8 53,6

Münster 303 265748 875 21332 8,0 10,5

Gesamt 3885 7542345 1944 1078576 14,3 36,5

Kreise

Märk. 1059 459548 433 58125 12,6 36,9

Neuss 576 439328 756 53947 12,3 31,2

Mettmann 407 504522 1240 62003 12,3 28,2

Aachen 547 303116 553 33157 10,9 36,7

Erftkreis 705 444878 628 47629 10,7 32,4

Recklingh. 760 662712 872 65387 9,9 51,4

Rhein.Berg 438 270967 616 26889 9,9 26,5

Enn.-Ruhr 408 351482 862 33663 9,6 31,5

Wesel 1042 467948 447 44323 9,5 42,0

Gütersloh 967 333162 340 31028 9,3 40,2

Rhein-Sieg 1153 552217 474 50738 9,2 27,8

Unna 543 425305 779 38727 9,1 53,7

Oberberg 918 282074 306 24705 8,8 36,6

Siegen-W. 1131 299162 265 26036 8,7 28,0

Warendorf 1316 274309 207 23980 8,5 46,2

Heinsberg 628 241420 380 20046 8,3 30,7

Düren 941 260081 275 21238 8,2 34,4

Kleve 1231 290969 234 23980 8,2 16,0

Olpe 711 138528 194 11066 8,0 30,8

Herford 450 252378 557 19715 7,8 43,1

H.-Sauerl. 1959 284392 145 21939 7,7 24,6
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Stadt Fläche Bevölk. Einw./ Ausländer/ Anteil Anteil 
in km2 km2 innen in % TRin%



Viersen 563 291137 512 22260 7,6 26,2

Soest 1327 301449 225 21944 7,3 17,2

Paderborn 1245 281435 223 19005 6,8 29,6

Lippe 1246 362079 289 24198 6,7 37,5

Borken 1418 346875 242 22543 6,5 23,8

Euskirchen 1249 183564 146 10133 5,5 15,7

Minden-L. 1152 318400 274 17546 5,5 24,8

Steinfurt 1792 421069 232 23068 5,5 26,8

Höxter 1200 155074 129 6993 4,5 33,9

Coesfeld 1110 205763 182 8887 4,3 18,2

Gesamt 30193 10405370 343 914262 8,8 33,7
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Stadt Fläche Bevölk. Einw./ Ausländer/ Anteil Anteil 
in km2 km2 innen in % TRin%

Arbeitslosenquoten nach Arbeitsamtsbezirk

1990, 1995 und 1997 (in %)

(Quelle: Landesarbeitsamt NRW; Jahresdurchschnittswerte)

Arbeitsamtsbezirk 1990 1995 1997 Ausländer

Dortmund 12,7 14,9 16,8 31,5

Gelsenkirchen 13,6 14,2 16,6 29,2

Recklinghausen 10,4 12,4 14,4 29,0

Bochum 12,5 13,4 15,1 28,8

Essen 12,8 13,1 14,1 27,2

Duisburg 12,5 15,8 17,7 26,6

Aachen 9,8 12,0 13,9 26,5

Hamm 9,9 11,3 13,2 26,3

Köln 11,4 13,4 14,4 25,2

Bezugsgröße: Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
Beamte, Arbeitslose



Krefeld 8,6 11,4 13,0 24,8

Oberhausen 10,4 12,1 13,5 24,6

Paderborn 8,5 9,7 11,4 24,5

Bielefeld 7,0 9,0 11,3 24,3

Hagen 9,4 11,8 13,0 24,2

Rheine 7,0 7,4 9,2 23,8

Münster 8,8 8,3 9,9 23,8

Herford 6,9 8,2 10,8 23,4

Düren 8,0 9,3 10,8 23,3

Coesfeld 7,4 7,6 9,1 22,5

Düsseldorf 8,9 10,9 12,2 21,9

Wuppertal 7,7 10,2 11,5 21,3

Mönchengladbach 8,1 9,9 11,3 21,3

Detmold 7,7 8,4 10,5 21,3

Ahlen 7,0 7,7 9,3 21,0

Wesel 8,8 10,4 11,6 20,4

Bergisch Gladbach 7,1 9,9 10,9 20,2

Brühl 6,5 7,8 8,9 19,3

Iserlohn 7,3 9,7 11,3 19,3

Soest 7,5 7,7 10,1 19,0

Siegen 6,0 8,5 10,5 19,0

Bonn 6,5 7,3 8,5 18,3

Solingen 6,5 9,3 10,5 17,9

Meschede 6,2 7,3 9,4 17,9

Gesamt 9,0 10,6 12,2 23,6

Ruhrgebiet 11,7 13,4 15,0 27,7
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Arbeitsamtsbezirk 1990 1995 1997 Ausländer



Köln 966 29 24 4 4 2 - 13 6

Essen 615 27 22 3 3 1 - 8 3

Dortmund 599 25 18 4 3 1 - 13 4

Duisburg 535 25 23 1 4 3 1 8 -

Wuppertal 382 23 14 4 4 2 - 3 3

Bielefeld 324 19 15 1 3 2 - 4 4

Bonn 291 27 8 7 3 1 2 22 6

Gelsenk. 291 21 18 1 2 - - 6 6

M.-Gladb. 267 20 15 5 3 1 - - -

Aachen 248 19 9 5 3 1 - 25 3

Oberhausen 224 17 14 1 3 2 - - -

Hamm 183 17 16 - 3 3 - 3 3

Herne 180 25 22 1 3 1 - 8 3

Mülheim 176 21 14 2 3 1 - 12 4

Leverkusen 162 25 10 4 1 - - 18 3

Recklingh. 127 17 15 1 3 2 - 3 2

Bottrop 121 13 12 2 2 2 - 9 3

Siegen 111 15 12 4 4 2 1 6 4

Moers 107 15 14 1 4 2 1 3 2

Berg.Gladb. 105 14 9 3 4 - 3 - -

Gesamt 6014 414 304 54 62 29 8 164 59

% 100 73 12 100 48 13 100 36
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An der Untersuchung beteiligte Ausländerbeiräte:

Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern

(grau markiert = kreisfreie Städte)

Stadt Einw. Mitglieder Vorstand Beratende
in 1000 Mitglieder

Anzahl tr.Migr. Frauen Anzahl türkisch Frauen Anzahl Ratsm.

(21 von insgesamt 30); Rücklaufquote 70% ohne Hagen
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Marl 93 17 15 2 3 3 - 8 4

Gütersloh 93 13 8 3 3 - - - -

Lünen 91 15 15 - 3 3 - 11 6

Düren 90 29 22 3 3 1 - - -

Velbert 90 15 7 3 3 1 - 2 2

Ratingen 89 15 10 3 2 2 - 4 4

Minden 83 13 7 3 2 2 - - -

Viersen 77 14 7 7 3 - 1 - -

Rheine 74 17 8 4 2 1 - - -

Bocholt 70 15 10 2 2 1 - - -

Dinslaken 69 7 7 - 2 - - 7 -

Grevenbr. 64 13 9 2 2 1 - 3 2

Kerpen 62 15 11 3 3 3 3 - -

Dormagen 61 15 7 2 2 - - 8 4

Hattingen 59 13 9 1 4 1 1 - -

Stolberg 58 7 5 1 3 2 - 4 1

Hilden 55 13 3 2 3 - 1 7 3

Hürth 52 7 6 1 3 3 1 3 3

Bergkamen 52 8 8 - 2 1 - - -

Schwerte 51 16 11 3 3 2 1 6 4

Gesamt 1433 277 185 45 53 27 8 63 33

% 100 66 16 100 52 15 100 43

Stadt Einw. Mitglieder Vorstand Beratende
in 1000 Mitglieder

Anzahl tr.Migr. Frauen Anzahl türkisch Frauen Anzahl Ratsm.

An der Untersuchung beteiligte Ausländerbeiräte:

Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern

(20 von insgesamt 42); Rücklaufquote 48%
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Erkrath 49 15 2 - 1 - - - -

Soest 48 11 6 - 2 1 - - -

Frechen 45 15 6 4 2 - - 3 -

Lemgo 41 9 8 - 2 2 - - -

Kamp-Lintfort 40 15 13 - 2 - - - -

Mettmann 39 10 7 1 1 1 - 9 5

Beckum 38 9 7 - 3 2 - 11 4

Wermelskirchen 37 11 5 1 2 1 - 6 3

Siegburg 37 10 5 1 2 1 - - -

Hemer 36 7 4 2 2 - 1 4 3

Steinfurt 33 15 5 1 2 - - - -

Jülich 32 15 2 8 2 - 1 - -

Geldern 32 4 3 1 2 - - 4 4

Niederkassel 31 16 5 6 3 1 1 - -

Werl 30 11 7 3 2 1 - - -

Lennestadt 28 12 3 2 2 2 - 2 -

Leichlingen 26 11 5 4 3 1 1 - -

Olpe 25 11 6 2 2 1 - - -

Radevormwald 24 10 8 - 3 2 - 4 4

Alfter 19 9 4 3 2 1 - 3 1

Gesamt 690 226 111 39 42 17 4 46 24

% 100 49 15 100 41 10 10 52

An der Untersuchung beteiligte Ausländerbeiräte:

Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern

Stadt Einw. Mitglieder Vorstand Beratende
in 1000 Mitglieder

Anzahl tr.Migr. Frauen Anzahl türkisch Frauen Anzahl Ratsm.

(22 von insgesamt 67); Rücklaufquote 29%

ohne Neukirchen-Vluyn und Bedburg
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